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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF136/26

RV Mastmanschettenmontage

Beschéadigte Maste der Fahrleitungsanlage sind im beschadigten Bereich (Erdiibergangsbereich)
mittels Stahlmanschette zu sanieren. Da es sich bei den Sanierungsmafinahmen um
Fahrleitungsmaste mit héheren Spitzenziigen handelt, ist es teilweise erforderlich, diese zu entlasten.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60311Frankfurt am Main

Bauleistung

Offentliche Ausschreibung(VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart
Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung

44212224-5 Freileitungsmasten

44212250-6 Masten

45223800-4 Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Rahmenvertrag
Standard

Nein

Nein

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen

Ero6ffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist

24.06.2026 23:59
01.07.2026 10:00:00

01.07.2026 10:00:00


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Bindefrist 07.08.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 01.09.2026
Ende 31.08.2028
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation (hierzu zahlt auch das Bewerbungsverfahren im Rahmen eines
Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) zwischen Bietern und der Vergabestelle erfolgt Uiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
Uber evtl. Bieterfragen bzw. tber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen mussen bis spatestens 24.06.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung

etc.)_alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

ﬁoll;‘e dlieg nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufullen und mit dem Angebot
ochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit

Tastatur in den daflr vorgesehenen Formularfeldern). Kdnnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese

auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik

"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefiihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende

Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es mdoglich

ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die

Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)

sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur

ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht

gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Die Bieter sind verpflichtet, die Urkalkulation ihrer Angebote vor Erteilung des Zuschlags im Falle einer Preispriifung auf Anforderung des
Auftraggebers an diesen herauszugeben. Der Auftraggeber kann auch von dem Auftragnehmer die Ubergabe der Urkalkulation in einem
verschlossenen Umschlag oder in elektronischer Form, unmittelbar nach Zuschlagserteilung verlangen. Es besteht fir den Auftragnehmer
die vertragliche Verpflichtung eine Urkalkulation auf Verlangen vorzulegen. Es gilt § 16 HVTG.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Es gelten ausschlieRlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschéftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrticklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlieRen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begrundet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fiir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstandigkeit der ihnen uberlassenen Unterlagen zu iberzeugen. Bei Unvollstédndigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der Angebotserstellung die Nutzung von Unterstiitzungsleistungen durch Kl-Assistenz, die
Verantwortung fir den gesamten Inhalt eines Angebots beim Bieter liegt. Nachforderungsmaglichkeit en richten sich nach jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Daneben ist der Einsatz von Kl-gestiitzten Assistenten (z. B. Bots, automatisierte Protokollierungs- oder Analyse-Tools) in Besprechungen,
Verhandlungen oder vergleichbaren Kommunikationsformaten grundséatzlich nicht zugelassen. Sofern Kl zum Einsatz kommt, sichert der
Verwender zu, dass es sich nicht um eine verbotene oder Hochrisiko-KI im Sinne der Verordnung 2024/1689 lber kunstliche Intelligenz
handelt und alle rechtlichen Anforderungen erfllt sind. Obliegende Prifungs-, Informations- und weiteren Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach dem GeschGehG, dem BSIG, dem Kritis-DachG, der DS-GVO, dem UrhG, dem MarkenG, dem DSA und dem Data Act werden
erfllt.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiilite Angebotsschreiben enthalten.

Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schatzmengen auf Jahresbasis dar, die ausschlieRlich der Auswertung dienen und
keinen Anspruch auf Beauftragung begriinden (vgl. Ziff. 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen).

SOZIALKASSEN

Achtung: Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fiir den Zuschlag vorgesehene Bieter vor Auftragsvergabe eine gultige Bescheinigung
Uber seine ordnungsgemafRe Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen (siehe § 5 HVTG Abs.3).



Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH,
60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Postanschrift:

60276 Frankfurt am Main
Ort: Frankfurt am Main Hausanschrift
Datum: Kurt-Schumacher-Strale 8

60311 Frankfurt Mai
Tel: 1496921323300 rankiurt am Main

Telefon: 069 213-03
Fax: Fax: 069 213-22740

E-Mail: vergabestelle@vgf-fin | ino@vgt-fim.de | vgf-fim.de

Az.-Nr.: VGF 136/26
S5 30, 36 &] 11,12, 14, 18 Bérneplatz

Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Beschrankte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb

Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 10:00:00

Eroéffnungstermin:

Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 10:00:00

[J Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 07.08.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemag Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
[x] HVA B-StB Teilnahmebedingungen

[0 HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[J HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Geschéftsfuhrer: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.:
Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170
Thomas Raasch HRB 40832

Steffen Geers

Bankverbindung:

Landesbank Hessen-Thuringen
IBAN DE15 5005 0000 0016846107
BIC: HELADEFF



VGIF

HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

HVA B-StB Information Datenschutz
Merkblatt Sozialkassen

O00XKO

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

AVA-Richtline
Besondere Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen

CAD Richtlinie
AAW Kabel und Leitungen

O00000K MXKXKORK®S

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflhrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
EFB 221 oder EFB 222
Vertraulichkeitserklarung
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG
Eigenerklarung Ersatzbaustoffverordnung
Eigenerklarung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Eigenerklarung Sanktion gegen Russland

O MEKKMEREKKRKX X XL

111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03-23 Seite 2 von 8
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[x]

X [x]

EINE

(x]

OO000X

VGIF

Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
Urkalkulation

Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschllsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG

Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfligbar ist, ei-
ne gleichwertige Bescheinigung des fir mich/uns zustandigen Versicherungstragers) mit Angabe der Lohn-
summen vorlegen

Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich

beschéaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem techn. Leitungspersonal

Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die Bauleistung und
die Zeit und den Ort ihrer Ausfiihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig erkennen lassen und eine

Telefonnummer und eMail der Person enthalten, die die Bescheinigung ausgestellt hat.

EFB 223

Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fiir den Zuschlag Bieter vor eine gilltige iber seine Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen (siehe § 5 HVTG Abs.3)

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.

111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03-23 Seite 3 von 8



VGIF

2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

elektronisch (iber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):
Name: Fax:
E-Mail:
Strale:
PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)*

" Siehe C)

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Vordruck HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu
den Zuschlagskriterien)*
O

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
nachgefordert.

[ nicht nachgefordert

111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03 - 23 Seite 4 von 8



VGIF

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)”

4 Losweise Vergabe:
[x] Nein

Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

O nur fir ein Los
O fur ein oder mehrere Lose
O fur alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

[ =zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich
heraus zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

[x] nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [x] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht
6.2 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) —

ausgenommen Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlasse mit Bedingungen
beinhalten —

O  fir die gesamte Leistung

[0 nurfar nachfolgend genannte Bereiche

(]

O
O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche

111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03 - 23 Seite 5 von 8



VGIF

[ unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[0 Nebenangebote mit Pauschalierungen fir Leistungen im Erdbau sind nicht
zugelassen

[0 Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
sind
zugelassen. Diese missen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
- Anzahl der Kalendertage der Verklrzung,
- Kosten fir die Verkiirzung gesondert fr:
. Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,
. ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich
werdende
Leistungen, z. B. zuséatzliche Baustelleneinrichtungen,
Baustellensicherung, etc.
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,
- Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der

vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.
L]
Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:
]

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefiigtem Vordruck HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Beriicksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Werkstatten flr Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von

15 v.H. eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot
der Werkstatt fiir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir
Behinderte ist mit dem Angebot zu flhren.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vordruck HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8

Zugelassene Angebotsabgabe
[x] Elektronisch

[x] in Textform,
[] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel,
[CImit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber
die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGibermitteln.

] Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort
abzugeben:

O siehe Briefkopf
L] Stelle:
Stralle:
PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot

“

far ...:

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter
VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21
VOB/A):

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

StraRe: Dienstgebaude: Wilhelminenstralle 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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[
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 2
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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Teilnahmebedingungen
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)

(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es
unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrénkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekéampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu geben, ob und auf welche
Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der
Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird
ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

34 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation® auf andere
Leistungspositionen umlegt, grundséatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden und
e an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen missen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfilhrung und Beschaffenheit dieser
Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. &ndern, ersetzen,
entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch
Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu 3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
/ mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur
Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang
der durch Nachunternehmen auszufuhrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen
benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiilite
,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes
Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung® genannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen zu bestatigen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes
Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fiir die
Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der
,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen
vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizufligen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergénzung fir den StraBen- und Brickenbau (August 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Strallenbauverwaltungen der Lander)

Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit negative
Einheitspreise ausdricklich fir bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit negativem Einheitspreis als
Pauschale angeboten wird oder fir die OZ des Hauptangebotes negative Einheitspreise zugelassen sind.

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verdndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Merkblatt Sozialkassenverfahren

bei der 6ffentlichen Vergabe von Bauleistungen

Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Alle Bundeslander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
(auBer Berlin und Bayern)
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse | Aussagegehalt:
Verfahren: der Bauwirtschaft (ULAK) Betrieb nimmt ordnungsgemaf
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des seine Beitrage.
Entsendeverfahren (flr Baugewerbes (ZVK)
Baubetriebe mit Sitz im Ausland) Ansprechpartner/in:
Wettinerstrale 7 Johanna Engel
Berufsbildungsverfahren 65189 Wiesbaden JEngel@soka-bau.de
Betriebliche Altersversorgung Telefon (0800) 1200 111 Fiir das Entsendeverfahren:
Telefax (0800) 1200 333 Bescheinigung Uber Teilnahme
am Urlaubskassenverfahren
E-Mail: service@soka-bau.de
Internet; www.soka-bau.de Aussagegehalt:
Wie SOKA-BAU-Bescheinigung
+ Angabe zur aktuellen Anzahl
der gemeldeten gewerblichen
Arbeitnehmer
+ Angabe zum Zeitraum der
Teilnahmeverpflichtung
Ansprechpartner/in:
Dr. Lisa Dornberger
LDornberger@soka-bau.de
Nassbaggergewerbe Alle Bundesléander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
Verfahren: Wettinerstrale 7 Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren: 65189 Wiesbaden Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
Freiwillige Teilnahme. Es gibt | Telefon (0800) 1200 111 seine Beitrége.
keine AVE. Telefax (0800) 1200 333
Ansprechpartner/in:
E-Mail: service@soka-bau.de Johanna Engel
Internet: www.soka-bau.de JEngel@soka-bau.de
Betonsteingewerbe Nordwestdeutschland SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung

(Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein)

Berlin
(derzeit gibt es keine
teilnehmenden Betriebe)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Wettinerstralie 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0800) 1200 111
Telefax (0800) 1200 333

E-Mail: service@soka-bau.de
Internet: www.soka-bau.de

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de
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Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Bayern Gemeinniitzige Urlaubskasse SOKA-BAU-Bescheinigung
des Bayerischen Baugewerbes
Verfahren: e.V. (UKB) Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Betrieb nimmt ordnungsgeman

Entsendeverfahren (fir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Lessingstrale 4
80336 Muinchen

Telefon (089) 539 89-0
Telefax (089) 539 89-70

an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de

(SOKA-BAU) E-Mail: info@urlaubskasse-
bayern.de
Betriebliche Altersversorgung Internet: www.urlaubskasse-
(SOKA-BAU) bayern.de
Baugewerbe + Steinmetz- Berlin Sozialkasse des Berliner Einfache Bescheinigung
und Steinbildhauerhandwerk Baugewerbes
Verfahren: Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Liickstralle 72-73 Betrieb nimmt entsprechend der

Entsendeverfahren (fiir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung
(SOKA-BAU)

10317 Berlin

Telefon (030) 51539-0
Telefax (030) 51539-100

E-Mail: post@sozialkasse-berlin.de
Internet: www.sozialkasse-berlin.de/

Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Baugewerbe + Steinmetz):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
geman Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:
Astrid Schndckel
kk@sozialkasse-berlin.de

Dachdeckerhandwerk

Alle Bundeslander
Verfahren:
Berufsbildungsverfahren
Betriebliche Altersversorgung

Gewahrung eines Teiles eines
13. Monatseinkommens

Gewahrung eines Ausfallgeldes/
Beschaftigungssicherung

Insolvenzsicherung des Arbeits-
zeitkontos

SOKA-DACH

Lohnausgleichskasse fiir das Dach-
deckerhandwerk (LAK)

Zusatzversorgungskasse des
Dachdeckerhandwerks VVaG (ZVK)

Zentrales Versorgungswerk fiir das
Dachdeckerhandwerk VVaG (ZVW)

Gustav-Stresemann-Ring 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 16010
Telefax (0611) 1601250

E-Mail: info@soka-dach.de

Internet: www.soka-dach.de

SOKA-DACH-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrage.

Auf ausdriicklichen Wunsch:
Beschaftigte Arbeitnehmer bzw.
Anzahl, aus den eingereichten
Meldungen ersichtliche Unter-
schreitungen des Mindestlohnes
sowie aktuelle ,Einmann-
Betriebe-Eigenschaft

Ansprechpartner/ in;
Elena.Zuravkevic@soka-dach.de
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Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Steine- und Erdenindustrie,
Betonsteinhandwerk +
Ziegelindustrie

Bayern

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse der Steine-
und Erden-Industrie und des Beton-
steinhandwerks VVaG

Die Bayerische Pensionskasse

Bavariaring 23
80336 Muinchen

Telefon (089) 544330-0
Telefax (089) 544330-19

E-Mail:_info@zvk-bayern.de
Internet: www.zvk-bayern.de

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Sieglinde Meisinger
beitrag@zvk-bayern.de

Maler- und Alle Bundeslander die malerkasse Unbedenklichkeitsbescheinigung
Lackiererhandwerk (auler Saarland)
Gemeinniitzige Urlaubskasse fiir das | Aussagegehalt:
Verfahren: Maler- und Lackiererhandwerk e.V. | Betrieb nimmt ordnungsgeman
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des Maler- | seine Beitrage.
Betriebliche Altersversorgung | und Lackiererhandwerks VVaG
Ansprechpartner/in;
Gustav-Stresemann-Ring 7 alexander.hampf@malerkasse.d
65189 Wiesbaden e
Telefon (0611) 7630-0
Telefax (0611) 7630-298
E-Mail: info@malerkasse.de
Internet: www.malerkasse.de
Gertistbauerhandwerk Alle Bundeslinder SOKA GERUSTBAU SOKA GERUSTBAU

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Entsendeverfahren (flr
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung

Sozialkasse des
Gerlistbaugewerbes

Zusatzversorgungskasse des
Gerlistbaugewerbes VVaG

WelfenstraRe 4
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 7339-0
Telefax (0611) 7339-100

E-Mail: info@sokageruest.de
Internet: www.sokageruest.de

Bescheinigung
(Gilt auch im Entsendeverfahren)

Aussagegehalt:

e  Betrieb nimmt ordnungs-
gemaR an den Verfahren
teil und zahlt seine Beitrage

e  Kein MindestlohnverstoR
nach den vorliegenden
Meldedaten

e  Anzahl gewerbliche
Mitarbeiter

o Anlage: Auflistung der
gewerblichen Mitarbeiter mit
Angabe der lohnzahlungs-
pflichtigen Stunden.

Ansprechpartner/in:
claudia.renner@sokageruest.de
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Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau

Alle Bundeslander

Verfahren:
Berufsbildungsverfahren

Einzugsstelle Garten- und
Landschaftsbau

Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Strale 4
53604 Bad Honnef

Telefon (02224) 7707-0
Telefax (02224) 770777

E-Mail: info@ewgala.de

Internet: www.ewgala.de

EWGaLa-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Viktoria Grundmann
v.grundmann@galabau.de

Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk

Alle Bundeslander
(auler Berlin)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse des
Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerks VVaG

Parkstralle 22
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 97712-0
Telefax (0611) 97712-30

E-Mail: info@zvk-steinmetz.de
Internet: www.zvk-steinmetz.de

Einfache Bescheinigung
Aussagegehalt:

Betrieb nimmt entsprechend der
Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Steinmetzhandwerk):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
gemal Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:

Tanja.Geiberger@zvk-
steinmetz.de
Land- und Forstwirtschaft Westdeutschland Zusatzversorgungswerk fiir Arbeit- | Tariftreuebescheinigung
(ohne Saarland) sowie nehmer in der Land- und Forst-
Thiiringen + Berlin wirtschaft - ZLF VVaG Aussagegehalt:

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse fir Arbeit-
nehmer in der Land- und Forst-
wirtschaft (ZLA)

DruseltalstralRe 51
34131 Kassel

Telefon (0561) 785179-00
Telefax (0561) 7852179-49

E-Mail: info@zla.de

Internet: www.zla.de

Der Betrieb hat Beschaftigte fiir
die Zusatzversorgung
angemeldet und zahlt fiir diese
seine Beitrége.

(Anmerkung: Landwirte kdnnten
als Bieter fUr Bauleistungen in
6ffentlichen Vergabeverfahren
auftreten, wenn es um Abraum-
arbeiten im Straenbau geht)

Ansprechpartner/in:
Gerhard.Zindel@zla.de
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EU-Ausland

Baugewerbe Osterreich Bauarbeiter- Urlaubs- und Einheitliches ~ Dokument, in
Abfertigungskasse (BUAK) welchem im Betreff angefiihrt
Verfahren: wird, fir welchen Zweck dieses
Urlaubsverfahren Kliebergasse 1A ausgestellt worden ist, z.B. zur
1050 Wien Vorlage an einen offentlichen
Auftraggeber in einem
Telefon: +435795791815 Vergabeverfahren.
Telefax: +4357957991898
E-Mail: Ansprechpartner/in;
koordinierungsstelle@buak.at Mag. Rita Medek
Internet: www.buak.at r.medek@buak.at
Baugewerbe Belgien ONSS/RSZ k.A.
Verfahren: Place Victor Hortaplein 11
Urlaubsverfahren 1060 Brussels
Telefon: +32 (0) 2 509 59 59
E-Mail: info@onssrszlss.fgov.be'
Internet: www.onss.be / www.rsz.be
CONSTRUCTIV
Koningsstraat 132 b 1 Rue Royale
1000 Brissel
Telefon: +32 2 209 65 65
E-Mail: info@constructiv.be
Internet; www.constructiv.be
Gewerbelibergreifend Dénemark ATP - FerieKonto FR Ansprechpartner/in:
Christina Skov Mogensen
Verfahren: Kongens Vange 8 cim@atp.dk
Urlaubsverfahren 3400 Hillergd
Telefon: +4570105154
E-Mail: cim@atp.dk
Internet: www.atp.dk
Baugewerbe ltalien Commissione Nazionale Casse Edili | Nach italienischem  Recht
(CNCE) missen Unternehmen fir die
Verfahren: Teilnahme  an  &ffentlichen
Urlaubsverfahren Via Giuseppe Antonio Guattani 24

01161 Roma

Telefon: +3906852614
Telefax: +390685261500

E-Mail: info@cnce.it

Internet: www.cnce.it

Ausschreibungen iiber ein DURC
verfigen. DURC ist ein
Dokument, das die korrekten
Beitragszahlungen im Namen der
italienischen Unternehmen, die
unter INPS, Inail und Casse Edili
fallen, darlegt. DURC kann
Online angefordert werden und
wird in Echtzeit ausgestellt.

Ansprechpartner/in;
Claudia Venanzi
cvenanzi.i-info@cnce.it
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Baugewerbe

Frankreich

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Dachverband aller Kassen:
UCF Congés Intempéries
BTP Union des Caisses de France

Rue de Dantzig 24
75015 Paris

Tél. 01 56 56 26 32
Fax. 01 56 56 26 29

Internet: www.cibtp.fr

k.A.

Ansprechpartner/in:
Ndoko Fanny
fanny.ndoko.ucf@cibtp.fr
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle“ und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuztiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemal § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern miissen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmafiblattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaf3blatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf
frhere Berechnungen ist nicht zuléssig.

3. [Y Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [x]» Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 1

25


LC01
VGFLogo


—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

—  Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestéatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwéagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwédgungen durchfuhren zu lassen. Diese Kontrollwdgungen werden dem
Auftragnehmer nicht gesondert vergitet. Die Kosten fur dartiberhinausgehende Kontrollwdgungen werden
vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwédgung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebiihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fur die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie
im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwégung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. [ Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuhrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlief3en.

3. Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu
Ubergeben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
Bezug der Eingabedaten zu den Ausflihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche
Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen
Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position)
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-

bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer
Vergleichsberechnung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aufRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils
kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der
Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [V Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes oder
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine
dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im
StralRen- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.

7. [x]» Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschliel3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfiihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelméRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 3
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Hinweis: Bei den mit ,, ', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 4
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JLV-26-015-NT34: JLV- Mastmanschettenmontage 2026-2028
VorabmaBnahme
- keine

Allgemeine Baubeschreibung

1 Beschreibung der GesamtbaumaRBnahme

Im Zuge von InstandhaltungsmafRnahmen missen Fahrleitungsstahimaste, aufgrund von
Korrosionsschaden, saniert werden. Dies betrifft das ganze Stadtgebiet in Frankfurt am Main. Die
betroffenen Maste stehen als Rundmaste im Bestand. Zu sanieren ist der Mastful® im
Erdibergangsbereich mittels Entrostung und einer darauffolgend speziellen Beschichtung. Im
Anschluss wird an den schadhaften Stellen, eine Stahimanschette um den Mast verschweilt. Die
Maste stehen zum grofiten Teil im 6ffentlichen Bereich, hierzu sind verkehrsrechtliche Anordnungen
einzuholen.

1.1 Auszufiihrende Leistungen
Im Wesentlichen sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung sowie Aufbruch Genehmigungen

- Den jeweils individuellen Mastdurchmessern vor Ort ausmessen

- Montage sowie Wiederherstellung der Baugrube

- Abspitzen des Betonfundamentes und wiederherstellen nach Manschettenmontage
- Lieferung der Stahlmanschette

- Reinigung des Mastes und der Manschette

- Montage der Mastmanschette

- Aufbringen von Korrosionsschutz an Manschette

- Deckanstrich

- Erstellung von Dokumentation

Die Dimensionierung der jeweiligen Manschette ist maRgebend fur die statischen Erfordernisse.
Demzufolge sind die Schweiltechnischen Belange hinsichtlich Ringspalt fiir die Herstellung der
Kehlnahte wesentlich.

Die Maste differieren zwischen abgesetzter und konischer Bauart.

Insbesondere bei konischen Masten ist der obere Manschettendurchmesser verjliingt und die Maste
unterliegen einer baulichen Ovalitat.

Zur Anpassung der Manschette ist diese individuell zu bearbeiten und mdglicherweise zu vierteln.
Eine Entspannung der Fahrleitung kann nach Vorgabe der VGF in Abhangigkeit der Zugkrafte
erforderlich sein.

Dies kann je nach Streckenflhrung tagsuber in der Regelarbeitszeit erfolgen aber auch nachts
aullerhalb des Fahrbetriebes. Die Koordination und eventuelle Verzégerungen sind in den jeweiligen
Leistungspositionen enthalten.

Technisches Sanierungskonzept

Nachdem der AN den Bodenbereich des Mastes gedffnet und fir die Sicherheit der Baugrube gesorgt
hat, (Einholung der Aufbruch Genehmigung und der verkehrsrechtlichen Anordnung sowie die
Baugrubensicherung, obliegt im Verantwortungsbereich des AN), wird eine Grundreinigung der
Mastoberflache vorgenommen, bis zum blanken Stahl.

Dies beinhaltet die Entfernung von Sand und Anhaftungen durch Birsten. Rost, lose Farbreste,
Ausblihungen, Beschichtungen etc. mit Zopfburste oder durch Strahlen entfernen.

Sollte der Bereich zwischen Fundamentoberkante und Oberflachenplanum (Blrgersteig) fiir die
Mastmanschettenmontage nicht ausreichen (min. 30 cm) und eine Reduzierung des Mastfundaments
erforderlich sein, ist der AG vor Ausflihrung unverziglich zu informieren.

Der Einsatz eines Presslufthammers ist wegen der Bildung von Mikrorissen nicht zugelassen.
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Eine Mdglichkeit ist das Einschneiden des Fundaments mit einem Trennjager ( max. 20 cm ) mit
anschlieBendem ausbrechen mit einem Brecheisen.

Grundreinigung des Mastes
im Manschettenbereich bis Unterkante Mastful3, ca.1 m Lange. Entfernung der Farbe, Rost und
etwaiger Anhaftungen, Herstellung metallisch blank gemal EN ISO 12944-4 SA 2,5

Oberflaichenbehandlung im Schweinahtbereich:

Die vorgereinigte Oberflache ber den Bereich der SchweilRnahte hinaus (mindestens ein Zentimeter)
groRziigig metallisch blank abarbeiten. Es dirfen keine Riickstdnde von Farben, Beschichtungen,
Fetten, Zink oder ahnlichem verbleiben.

Vorbereitung Manschette:

Anpassung auf drtliche Gegebenheiten, evtl. Herstellung einer Bohrung zur Kabelausfihrung fir
Ampelanlagen oder Strallenbeleuchtung. Die Fertigung und Lieferung der Halbschalen obliegt dem
AN.

Grundlagen der Schweiarbeiten:

Als Schweillverfahren kommt E-Hand (111 nach ISO 4063) zur Ausfiihrung. Als Zusatzwerkstoff wird
eine Elektrode nach 1SO2560-A E35 2 B verwendet. Das entsprechende Datenblatt, vor allem in
Bezug auf Ricktrocknung ist zu beachten. Schweiflnahtvorbereitung nach DIN EN ISO 9692-1,
Toleranzen nach

DIN EN ISO 13920 C G.

SchweiBarbeiten nach WPS:
Die Schweildarbeiten sind nach der gepriiften und frei gegebenen WPS auszufiihren. Welche Inhalt
der Angebotsunterlagen sein missen.

Korrosionsschutzanstrich:
Nach Montage der Verstarkungsmanschette die blanken Stahlflachen fachgerecht mit Korrosion
Schutzanstrich isolieren inkl. der Durchfuhrung eventueller Kabel.

Nach erfolgreicher Mastsanierung ist die Oberflache wieder durch den AN in den Urzustand
herzustellen.

Voraussetzungen fiir den Schweifachbetrieb:

Der Schweifldfachbetrieb muss nach DIN 18800-7 / EN 1090 — 2; Ausflihrungsklasse EXC2 :
Ausfiuhrung von Schweillarbeiten zur Herstellung tragender Stahlbauteile zugelassen sein.
Schweilder

Die Tatigkeit der Schweiler oder Bediener in der Fertigung muss durch gultige Prifungen nach
DIN EN ISO 9606-1 abgedeckt sein. Werden in der Fertigung Kehlndhte gefertigt, sind auch diese
durch eine giltige Prufungsbescheinigung nachzuweisen.

Schweilaufsicht

Die Schweifldaufsicht muss dem Betrieb standig angehoéren, ausreichend qualifiziert sein,
Stahlbauerfahrung besitzen und Kenntnisse Uiber die zu Uberwachenden Schweil3arbeiten besitzen.
Fur die Aufgaben und Verantwortung gilt DIN EN ISO 14731. Die Schwei3aufsicht hat bei der durch
die anerkannte Stelle vorgenommenen Betriebspriifung nachzuweisen, dass sie in der Lage ist, ihren
Aufgaben gerecht zu werden.

Einrichtungen und Gerate

Fur die vorgesehene Fertigung muss der Hersteller geeignete Einrichtungen zur Nahtvorbereitung,
zum Schweilden, zum Prifen und flr den Transport vorhalten.

Die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) stellt sicher, dass bei der Fertigung von Stahlbauteilen
die Ausfiihrung nach DIN 18800-7 / EN 1090 gewabhrleistet ist.

Die WPK erfolgt in Verantwortung des Herstellers. Zu dokumentierender Gegenstand der WPK ist
u.a.:

- Art und Umfang der Konstruktionsprifung

- Bewertung eines Unterlieferanten

- Nachweis der Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte

- Prifung der erforderlichen Personalqualifikation
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- Prufung der Fertigungseinrichtungen und Einhaltung der Instandhaltungsroutinen
- Verfahren zur Rickverfolgbarkeit des Produktes

- Lagerung der Bauprodukte und Zuordnung durch Werkstoffnachweise
- Malnahmen bei Nichterreichen der geforderten Qualitat

- Anzugsmomente bei vorgespannten Schraubverbindungen

- Uberpriifung der Korrosionsschutzanforderungen

- Dokumentation

Geltungsbereiche und betriebliche Anforderungen

DIN 18800-7 Klasse B oder EN 1090 — 2; Ausfiihrungsklasse EXC2
Zulassigkeitsgrenzen fir die ZfP: DIN EN ISO 5817 Prifklasse B
Standard- Qualitatsanforderungen nach DIN EN ISO

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

Eine Zustandsfeststellung ist durch den AN vor Beginn und erneut nach Abschluss der BaumalRnahme
mit Beteiligung der Bautberwachung der VGF durchzufihren und mit Fotos und erforderlichen
Beschreibungen zu dokumentieren. Die Dokumentation ist entsprechend vor Beginn und nach
Abschluss der Baumalinahme an die VGF zu tbergeben.

1.3 Ausgefiihrte Leistungen
-entfallt-

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
- entfallt-

1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2 Angabe zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die im LV aufgefiihrten Arbeiten kdnnen im ganzen Streckennetz der VGF auftreten. Dieser Bereich
beinhaltet die Strecken von Fechenheim bis Héchst als auch von Neu - Isenburg bis Hohe Mark /
Gonzenheim.

Alle benutzten Wege und Strallen innerhalb und aul3erhalb des Baustellenbereiches sind wahrend der

gesamten Bauzeit standig frei und in einwandfreiem, verkehrssicherem Zustand zu halten. Alle Stral3en
und FuRwege sind stets sauber und in gereinigtem Zustand zu halten. Dabei sind fiir das Uberfahren
von fertigen Flachen, wie Burgersteigplatten, Kantensteinen und dergleichen Schutzvorkehrungen zu
treffen.

2.2 Zugange, Zufahrten
Die Baustelle befindet in Wohngebieten, welche zum gréften Teil erschlossen sind.

Das lose Abwerfen von Materialien ist nicht erlaubt. Alle Materiallieferungen und deren Lagerung sind
mit der BL abzusprechen.

Fur Erschwernisse aus weiterem Materialtransport, der sich aus der Besonderheit der Baustelle ergibt,
werden keine gesonderten Vergiutungen oder Zulagen gewahrt. Der Materialtransport aller
Baumaterialien bis zur Verwendungsstelle ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

2.3 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Dem AN werden seitens des Auftraggebers keine Anschlisse an Ver- oder Entsorgungsmedien gestellt.

2.4 Lager- und Arbeitsplitze

Flachen fur die Baustelleneinrichtung sowie Lagerflachen sind vom AN eigenverantwortlich zu
beschaffen. Anfallende Kosten hierfir sind mit den Einheitspreisen der Baustelleneinrichtung
abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.
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Die erforderlichen Lagerplatzflachen sind vom AN zu stellen und nach Rdumen auf Kosten des AN in
den vor Baubeginn angetroffenen Zustand zu versetzen. Mieten und Pachtzins sind vom AN zu
tragen. Materialzwischenlagerungen werden nicht gesondert vergutet.

2.5 Gewasser
In der ndheren Umgebung der Baustelle befindet der Fluss Main.

2.6 Baugrundverhiltnisse
-entfallt-

2.7  Schutz-Bereiche und —Objekte
-entfallt-

2.7.1 Larmschutz, Erschiitterungsschutz, Umweltvertraglichkeit

Die Maligaben zum Immissionsschutz von Anwohnern in Wohngebieten sind zu beachten und
einzuhalten. Es sind larm arme Gerate einzusetzen. Larmintensive Arbeiten sind wahrend der Bauzeit
aullerhalb  der nachtlichen  Ruhezeiten  durchzufihren. Ggfs. sind  entsprechende
Ausnahmegenehmigungen vom AN einzuholen.

2.8 Schutzbereiche und Objekte
-Siehe 2.7-

2.9 Im Baugelande vorhandene Anlagen

Im Bereich der geplanten Grindungen kreuzen zum Teil mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen,
genaue Hinweise sind den Planen der Versorgungstragern zu entnehmen rechtzeitig zum Baubeginn
ist Einsicht in die Trassenplane der zustandigen Versorger (Mainova, Telekom, Siemens etc.) zu
nehmen.

2.10 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Baustelle befindet sich im 6ffentlichen Bereich von Geh -und Radverkehr. Angrenzend besteht der
Straflien -und Bahnverkehr. Der MIV und der Stralienbahnverkehr sind wahrend der Arbeiten in Betrieb
und sind vom AN mdglichst nicht zu behindern.

3 Angaben zur Ausfiihrung

Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung
Die Anordnung der verkehrssichernden und verkehrslenkenden MalRnahmen obliegt dem
StralRenverkehrsamt der Stadt Frankfurt am Main.

Die Ausfuhrung erfolgt unter Aufrechterhaltung des Betriebes sowie Gefahrenbereich von Gleise unter
Berucksichtigung des Fahrbetriebes von Gleisfahrzeugen.

Alle Arbeiten werden unter Strallenbahnverkehr durchgefiihrt. Vom AN ist samtlicher erforderlicher
Mehraufwand sowie die hieraus resultierenden Erschwernisse in die Teilleistungen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Eventuell erforderliche Sondergenehmigungen fir Fahrspur(bahn)-sperrungen, Nacht- und
Wochenendarbeit sind vom Auftragnehmer einzuholen. Die anfallenden nachgewiesenen Geblhren
werden ohne Aufschlag verguitet.

3.1 Sicherung der Baustelle, des Baubereiches

Im Verantwortungsbereich des AN verbleibt die baustelleninterne Absicherung. Der AN ist verpflichtet,
seine Baumalnahme taglich zu kontrollieren und eventuelle Unfallgefahren sofort zu beseitigen. In dem
Umfang der Sicherungsmafllnahmen durch den AN ist das Absichern und ggf. Herstellen von fur

32



FulRganger bzw. Radfahrer zu jeder Zeit durchgangig benutzbaren befestigten Gehwegen (vorh.
Befestigung oder prov. Befestigung, aber keine Schotterbefestigung) enthalten. Alle Hauszugange, -
zufahrten und Feuerwehrzufahrten missen jederzeit zuganglich sein. Der Zugang und die
Belieferungsmdglichkeit und Entsorgung der angrenzenden Gebaude missen zu den Geschafts- und
Ublichen Lieferzeiten durch den AN sichergestellt werden. Die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralien
ist gem. RSA einzuhalten. Dariiber hinaus ist den strallenverkehrsbehdérdlichen Anordnungen Folge zu
leisten. Fur die Einrichtung, Umstellung, Anpassung an den Baufortschritt und den Abbau der einzelnen
Sicherungseinrichtungen bedarf es einer flexiblen und kooperativen Zusammenarbeit zwischen AN,
Verkehrssicherer und der Straflenverkehrsbehorde.

3.2 Bauablauf

Im Rahmen des Jahresleistungsvertrages werden dem Auftragnehmer Einzelauftrage erteilt. Der
Auftragnehmer hat jedoch keinen Anspruch auf Erteilung solcher Einzelauftrage. Die Arbeiten sind in
Zusammenarbeit mit der VGF zu koordinieren.

3.3 Wasserhaltung
- Entfallt -

3.4 Baubehelfe
Baubehelfe wie Arbeitsgeriiste, Traggeriste etc. werden seitens des AG nicht zur Verfligung gestellt.

3.5 Stoffe, Bauteile

Es dirfen keine als gesundheitsschadlich eingestuften oder I6sungsmittelhaltigen Materialien
verarbeitet werden; I6sungsmittelhaltige Materialien sind nur zuladssig, wenn keine technischen
Alternativen moglich sind und bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien vor Beginn
der Arbeiten vom AG genehmigt werden. Die Datenblatter der Materialien sind hierflr vorzulegen.

3.6 Abfille

Der AN hat die Nachweise der ordnungsgemafien Entsorgung zu erbringen. Die Entsorgungsbelege
sind jeweils 1-fach der ortlichen Baulberwachung zu tUbergeben. Hierfur anfallende Kosten sind mit
den Einheitspreisen abgegolten (Ubernahme-, Begleit- und Wiegeschiene).

Unbelastete Aufbruchstoffe und unverbrauchte Materialien gehen in das Eigentum des AN Uber,
sofern im LV nichts anderes vorgesehen ist, (einschlieRlich aller Untergruppen) eingestuft sind, gelten
im Sinne dieser Baubeschreibung als unbelastet. Gehen die unbelasteten Aufbruchstoffe bzw.
unverbrauchte Materialien nicht in das Eigentum des AN Uber, so ist die Tonnage Uber amtlich
ausgefertigte Wiegekarten nachzuweisen. Bei allen Arbeiten ist grundsatzlich auf die unterschiedliche
Trennung der verschiedenen Materialien zu achten.

Die bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfalle, Bauschutt, Verpackungsmaterialien und dergleichen
sind vorschriftsmafig zu beseitigen. Die Einheitspreise der Positionen beinhalten immer auch die
Kosten fir die Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport und Kippgebuhr).Hierbei sind
zu beriicksichtigen:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kr\W-/AbfG

- Transportgenehmigungsverordnung TgV

- Gewerbeabfallverordnung GewAbfV

- Altholzverordnung AltholzV- Abfallverzeichnis

- Verordnung AVV- Vorgaben der LAGA

- Deponieverordnung DepV

- Merkblatt "Entsorgung von Bauabfallen" der Regierungsprasidien Darmstadt, GieRen, Kassel

- Die Entsorgung hat aulBerdem entsprechend den Satzungen/Richtlinien der zustandigen
Verwaltung (Stadt/Kreis) zu erfolgen.
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3.7 Winterbau
- keine -

3.8 Beweissicherung
Es ist eine Beweissicherung durch den AN durchzufiihren (Zustandsfeststellung).

3.9 SicherungsmafRhahmen
Der Baustellenbereich ist durch den AN zu sichern.

3.10 Belastungsannahmen (Briickenbau)
- keine -

3.11 Vermessungsleistungen
-entfallt-

3.12 Priifungen und Nachweise
Eigeniiberwachung und Uberwachung durch den AG. Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen
Stoffen und Bauteilen ist der guiltige Zulassungsbescheid vorzulegen.

3.13 Zusammenfassende Angaben fir die Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes
- keine -

4 Ausfiihrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen
Der AN erhalt die als Grundlage fur die Ausfiihrung erforderlichen Planunterlagen des AG in digitaler
Form (Dateiformat .pdf). Papierunterlagen werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt.

Der AN ist gehalten sich auf eigene Kosten entweder durch Inanspruchnahme eines Plottservices oder
durch einen Direktdruck die grof3formatigen Plane auszudrucken.

Der AN ist gehalten sich auf eigene Kosten entweder durch Inanspruchnahme eines Plottservices oder
durch einen Direktdruck die grofformatigen Plane auszudrucken. Die zur Verfugung gestellten
Unterlagen beinhalten:

- Lagepléne

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Bei der Erstellung der Dokumentationsunterlagen hat der AN die Richtlinien des AG zu beachten und
einzuhalten. Der Aufwand zur Umsetzung ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen. Die zu erstellenden
Unterlagen durch den AN beinhalten:

- Baustelleneinrichtungsplan
- Bauzeitenplan
- Mastdokumentation zur Sanierung

4.3 Rangfolge
-Entfallt -

5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

5.1 Auflistung der anzuwendenden ,,Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen
Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik und die Zusatzlichen
Technischen Vorschriften in der jeweils giiltigen Fassung.
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5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik. sowie die in den ZTV
angegebene Merkblatter, Hinweise der Fachverbédnde etc. Zusatzlich sind folgende Unterlage des AG
zu berlcksichtigen:

- CAD-Richtlinie der VGF
- AVA-Richtlinie der VGF

6 Anlagen
6.1 Anlage 1 Ausfuhrungsplane

- VGF_Lageplan_Schienenverlauf_Stadtbahn_111211
- VGF_Lageplan_Schienenverlauf_Strab_111211

6.2 Anlage 2 Statik
- Entfallt-

6.3 Anlage 3 Rahmenterminplan (vorlaufig)
- Entfallt-
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VGIF

Bezeichnung der Leistung:

Rahmenvereinbarung

VGF 136/26 RV Mastmanschettenmontage

1.1

1.2

1.3

1.4

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen
fur Rahmenvereinbarungen

Rahmenvereinbarung

Dieser Vertrag ist eine Rahmenvereinbarung. Er regelt ausschlieBlich das Recht
des Auftraggebers zum Abschluss von Einzelauftragen. Es besteht keine
Verpflichtung des Auftraggebers, dieses Recht auszuiben. Ein Anspruch auf
wertmallige Ausschopfung und/oder kontinuierliche Auslastung besteht nicht.

Dieser Vertrag raumt dem Auftragnehmer keine Exklusivitdt im Hinblick auf die
Beauftragung der vertragsgegenstandlichen Leistungen durch den Auftraggeber ein.

Diese Rahmenvereinbarung wird geschlossen
fur die Zeit vom 01.08.2026 bis 31.07.2028

[] mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab Erteilung des Zuschlags.

[ Diese Rahmenvereinbarung verlangert sich jeweils um ein Jahr, wenn

der Auftraggeber nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit
gegenuber dem Auftragnehmer erklart, dass er den Vertrag nicht
fortsetzen will. Die maximale Laufzeit betragt

L] 2 Jahre
L] 4 Jahre
[] 6 Jahre
[] 8 Jahre

Ziffer 1.4 Satz 4 bleibt unberihrt.

Die Rahmenvereinbarung wird mit mehreren Auftragnehmern geschlossen.
Die geplante Hochstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung betragt 2.

Aus dieser Rahmenvereinbarung kénnen Leistungen im Wert bis zu 120.000 €
ohne Umsatzsteuer Uber die Gesamtvertragslaufzeit abgerufen werden
(Wertschwelle). Ein Anspruch auf wertmaRige Ausschdpfung besteht nicht.

Bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Rahmenvertragspartnern gilt die
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1.5

3.1

3.2

3.3

s
Wertschwelle als Obergrenze aller Abrufe.

Diese Rahmenvereinbarung endet vorzeitig und ohne, dass es dazu einer
Erklarung durch den Auftraggeber bedarf, wenn der Wert der abgerufenen
Leistungen die Wertschwelle erreicht oder Ubersteigt.

Die Beendigung dieser Rahmenvereinbarung lasst den rechtswirksamen
Fortbestand der unter dieser Rahmenvereinbarung vergebenen Einzelauftrage
unberlhrt.

Leistungsbereitschaft

Der Auftragnehmer hat seine Leistungsbereitschaft herzustellen:

[ ab Erteilung des Zuschlags
ab dem 01.08.2026

Einzelauftrage

Einzelauftrage werden zu den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung mit ihren
Vertragsbestandteilen geschlossen.

Einzelauftrage

werden ausschlieBlich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
begrindet

] kénnen zwischen den in Anlage genannten Auftraggebern und dem
Auftragnehmer begriindet werden.

] Abrufberechtigt sind nur die folgenden Personen/Stellen:

Einzelauftrage kommen durch Abruf des Auftraggebers

[ und Zugang des Abrufs bei dem Auftragnehmer zu Stande.
und Abrufbestatigung durch den Auftragnehmer zu Stande.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm zugegangene Abrufe
unverzuglich, spatestens innerhalb von

3 Werktagen (Mo.-Sa.)

zu bestatigen.
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3.4

VGIF

Abrufe erfolgen schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail, Telefax). Fur die
Abrufbestatigungen gelten die gleichen Formvorschriften.

Die jeweilige Ausfuhrung beginnt entsprechend den Angaben im Einzelauftrag und ist
unverzuglich fertig zu stellen.

In besonderen Fallen kann der Auftraggeber ein konkretes Datum fur den Beginn der
Ausfuhrung der Leistungen bei einem Einzelauftrag festlegen. Der Auftraggeber behalt
sich weiterhin vor, in Notfallen sowie bei Gefahr in Verzug die Frist auf 1 Tag zu
verkurzen.

Rahmenvereinbarungen mit mehreren Rahmenvertragspartnern:

Fur den Fall, dass eine Rahmenvereinbarung Uber dieselben Leistungen mit mehreren
Rahmenvertragspartnern geschlossen wurde, gilt:

] Der Auftraggeber vergibt den Einzelauftrag auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit den in der Rahmenvereinbarung festgelegten Preisen
und tatsachlich zu beauftragenden Mengen. Der Einzelauftrag wird dann auf
das wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme Uber alle Positionen des
Einzelauftrags-LV) erteilt. Der in der Wertungsrangfolge nachstfolgende
Rahmenvertragspartner  wird beauftragt, wenn der  vorrangige
Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag nicht bedienen kann
und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner Verpflichtung nach Ziffer 3.3
befreit wurde.

Einzelauftrage werden vorrangig demjenigen Rahmenvertragspartner erteilt,
dessen  Angebot  (Wertungssumme Uber alle Positionen des
Rahmenvereinbarungs-LV einschl. Rabatte) das wirtschaftlichste ist. Der in der
Wertungsrangfolge nachstfolgende Rahmenvertragspartner wird beauftragt,
wenn der vorrangige Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag
nicht bedienen kann und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner
Verpflichtung nach Ziffer 3.3 befreit wurde.

] Einzelauftrage werden unter den Rahmenvertragspartnern
wie folgt aufgeteilt:

] Ab einem geschatzten Volumen des Einzelauftrags in Hohe von
Euro

wird der Auftraggeber einen ,Mini-Wettbewerb“ unter den
Rahmenvertragspartnern  durchfihren, bei dem diese
Gelegenheit haben, auf die in der Rahmenvereinbarung
festgelegten Preise einen projektbezogenen Rabatt anzubieten.
Der Miniwettbewerb erfolgt auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit Mengenangaben. Der Einzelauftrag wird
dann unter Berucksichtigung der angebotenen Rabatte auf das

3
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5.1

5.2

5.3

VGIF

wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme Uber alle Positionen
des Einzelauftrags-LV einschl. Rabatte) fir den Einzelauftrag
erteilt.

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausflhrung, gerat er mit der Vollendung
in Verzug oder kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann der Auftraggeber
bei Aufrechterhaltung des Einzelauftrags Schadensersatz verlangen oder dem
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Erflllung setzen und erklaren, dass er
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Einzelauftrag kindigt und diesen an den
nachstfolgenden Rahmenvertragspartner erteilt.

Rabatte und Zuschlage

L] Verlangt der Auftraggeber die Ausfuhrung eines Einzelauftrages, dessen
Verglitung ohne Umsatzsteuer 500 Euro (Kleinstauftragswertgrenze) nicht
Uberschreitet, und kann die Ausfiihrung nicht mit anderen Arbeiten zusammengefasst
werden, wird ein Zuschlag in Hohe von % auf die Abrechnungssumme
gewahrt. Dies gilt auch bei Stundenlohnarbeiten.

Es werden die folgenden Mengenrabatte (Abrufvolumen bezogen auf die
Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung) vereinbart [Hinweis: Rabatte kénnen vom
Auftraggeber vorgegeben werden oder - unter Angabe, wie ihre Bewertung erfolgt -
dem Wettbewerb unterstellt werden].

Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %

auf die dartber hinausgehenden Abrechnungsvolumina.

Soweit die vorstehend genannten Rabatte und Zuschlage und ggf. weitere vereinbarte
Rabatte und Zuschlage zur Anwendung kommen, werden diese miteinander
kombiniert.

Vertragsfristen und Vertragsstrafen

Frist fur die Vollendung der Ausfihrung: Die Vollendung der Lieferung/Leistung hat bis
zu dem im Einzelauftrag genannten Liefer-/Leistungsdatum zu erfolgen.

Vertragsstrafen werden vereinbart:

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der
Ausflhrung hat dieser gemafR § 11 VOB/B (bei Bauleistungen) bzw. § 11 VOL/B (bei
Liefer-/Dienstleistungen aufer Bauleistungen) fir jeden Werktag, um den die Frist
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,05 % der im Bestellformular
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) des Einzelauftrags zu zahlen.
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Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage aus dem Einzelauftrag wird auf
insgesamt 5 % der im Bestellformular genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
des Einzelauftrags begrenzt.

Vertragsstrafen nach dieser Ziffer 6 werden auf einen etwaigen
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wegen Verzug angerechnet.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

(] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag (iber Bauleistungen mindestens
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur die
Vertragserfullung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachtrage) zu leisten.

[] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag iiber Liefer- oder
Dienstleistungen (aufer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 18 VOL/B Sicherheit flr die Vertragserfullung in
Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir Mangelanspriche wird verzichtet.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag tiber Bauleistungen
mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist nach erfolgter Abnahme
gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur Mangelanspruche zu leisten. Die Sicherheit fur
Mangelanspriche betragt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl.
Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag (iber Liefer- oder
Dienstleistungen (aufRer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro o.Umsatzsteuer
betragt, ist nach erfolgter Abnahme gem. § 18 VOL/B Sicherheit fir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 % der
Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt
des Auftraggebers zu verwenden und zwar flr

- die Vertragserfillung bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB
Vertragserfullungsbirgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das
Formblatt ,HVA L-StB Vertragserflllungsburgschaft*

- die Mangelanspriche bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB
Mangelanspruchsburgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das
Formblatt,HVA L-StB Vertragserfiullungsbirgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
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3 VOB/B bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB Abschlagszahlungs

/Vorauszahlungsburgschaft" und vereinbarte Vorauszahlungen und
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
3 VOB/B bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das Formblatt ,HVA L-StB

Abschlagszahlungs /Vorauszahlungsburgschaft®
10 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig®
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1 Rechnungen

Rechnungen sind mit Angabe der Bestellscheinnummer des Auftraggebers und der
Zuordnung zur jeweiligen Bestellposition elektronisch (per e-mail) im PDF-Format an
die E-Mail-Adresse Rechnungswesen@vaf-ffm.de zu senden. Zusatzlich kdnnen
strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 eingelesen werden.
Bei fehlenden Angaben oder einer nicht mdglichen Zuordnung geht die Rechnung an
den Auftragnehmer zurtick.

12 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine
Siehe beigefiigte Unterlage

Anlagen: Weitere Besondere Vertragsbedingungen


mailto:Rechnungswesen@vgf-ffm.de

Bezeichnung der Bauleistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung

Hiermit verpflichten wir uns zur Beachtung und Einhaltung der seit 01.08.2023 in Kraft getretenen

Verordnung zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung

(vom 9. Juli 2021)

Zu finden unter:

Bundesgesetzblatt BGBI. Online-Archiv 1949 - 2022 | Bundesanzeiger Verlag

, den

Unterschriften
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer |Datum
VGF136/26
Baumalinahme
Leistung
RV Mastmanschettenmontage
Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme
. Lohn

1. Angaben lber den Verrechnungslohn €/h
1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 |Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Soziallshne
1.3 |Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
£y o

Seite 1 von 2
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014,
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang | Uber restriktive MalRnahmen angesichts Handlungen

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit,

Souveranitat und Unabhéangigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen

Bezeichnung, Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft

Nachunternehmer / Eignungsverleiher

Nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehort / gehdren nicht zu den
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender

Vorschriften aufweisen;

dass wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften

gehdren und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person, Organisation
oder Einrichtung, die sich unter offentlicher Kontrolle oder zu tber 50 % in offentlicher Inhaberschaft
befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf
Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche

wirtschaftliche Beziehungen unterhélt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au3erhalb der Union niedergelassen ist
und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgefiihrten

Organisation gehalten werden, oder

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der
nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

NK13.3 161225 EE Russland_national

49


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833

Seite 2 von 2

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:
OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren
Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefiihrten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder

unter der Kontrolle der dort aufgefihrten Personen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269
Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu bericksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine

Mehrheitsbeteiligung an dieser.)

, den
Ort Datum

Unterschrift

(Elektronische Ubermittlung: Diese Erkléarung ist unter Angabe des Namens der erklarenden Person ohne Unterschrift giiltig,

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.)

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Ust.ID-Nr.:
Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Az.-Nr.:

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden:

Leistungsbeschreibung

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Ooo0oooOod

Anlagen?, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
O HvaB-stB Eigenerklarung Eignung
O Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)
O HvaB-siB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
O Hva B-stB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
O

1. Ich/wir biete(n) die Ausfihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) geman
Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fur Haupt- und alle Nebenangebote:

%

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

6. [

O

+Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) —
Ausgabe 2019,
Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die Praqualifikation
von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio.
Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. lch/Wir erklare(n),

O
O

dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein
verbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Uiber die nach den
»-Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB
30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung tbertragenen Aufgaben fachgerecht
zu erfillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,,oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns
keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der
Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die fur
das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfiillen.

ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls
ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuléssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform? Schriftliches Angebot

(Name, lesbar) (Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch tibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar?,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht
wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU
einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Name und Anschrift
Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufullen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

|. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgrinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geméaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu
einem Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer Geldbulze von mehr als
2.500 Euro belegt worden bin/sind.

O far mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[J zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fiir mein/unser Unternehmen Maflinahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(8 6 WRegQG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erfillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsaustbung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

O im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
O fur die auszufihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
| bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

O zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestatigung meiner/unserer Erkléarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlie3lich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: 120.000 =

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr 2025 €,
Jahr 2024 €,
Jahr 2023 €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschlisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.
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4.  Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen Uber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-
jahren** die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[x] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

Vorlage von 3 geeigneten Referenzen tber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

=[] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als funf Jahre zuriickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur
die oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemalie Ausfihrung und das
Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskréaften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfligung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskréfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** VVom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zuriickliegen.
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GE66
Schreibmaschine
Vorlage von 3 geeigneten Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind


ll. Ergdnzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob
und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[I* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[J* Angabe der technischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfugung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen
Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgetbten Tatigkeiten zu den Personen
einreichen

L Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausriistung des Unternehmens
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[x]* Beschreibung der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Der Schweil3fachbetrieb muss nach DIN 18800-7 / EN 1090 — 2; Ausfuhrungsklasse EX C2
zertifiziert sein; Nachweis ist zu erbringen

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

K Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfillung zur Verfigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O+ studiennachweise und Bescheinigungen uber die berufliche Befahigung des Unternehmens

und/oder der Fihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet
werden

Mein/unser Unternehmen verfugt Gber folgende Nachweise und Bescheinigungen uber die berufliche
Beféahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

107 HVA B-StB Vorlage Eigenerklarung Eignung 03-23 Seite 5

58


GE66
Schreibmaschine
Der Schweißfachbetrieb muss nach DIN 18800-7 / EN 1090 – 2; Ausführungsklasse EX C2 zertifiziert sein; Nachweis ist zu erbringen


O+ Angabe der Umweltmanagementmalinahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfuihrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[1* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Geréate und welche
technische Ausristung das Unternehmen fir die Ausfihrung des Auftrags verfugt

Mein/unser Unternehmen verfligt fiir die Ausfiihrung des Auftrags tiber folgende Gerate und technische
Ausriistung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giltig
Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt
mafgebend ist.

107 HVA B-StB Vorlage Eigenerklarung Eignung 03-23 Seite 6
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Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

" VGF136/26 / RV Mastmanschettenmontage

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber*), fihrt als
Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens
werden dem Bieter Informationen tibermittelt, die vertraulich behandelt werden mussen.
AusschlieR3licher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des
Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfiigung zu stellen, die es ihm erméglichen,
ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese
Informationen zur Verfiigung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grofl3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlief3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem
Vergabeverfahren

stehen und nicht flr sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstéanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfihrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen ber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniiber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdoffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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Bezeichnung der Bauleistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Vergabenummer: VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
VGF136/26

Baumafinahme

Leistung

RV Mastmanschettenmontage

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V§1§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2 66



221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26

RV Mastmanschettenmontage

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-
nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

0oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der

Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der

Vergabestelle)

103 HVA B-StB Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen 03-23

Seite 1
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF136/26 RV Mastmanschettenmontage

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufullen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied
ust-D:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschliel3en, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass der be-
vollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum) (Unterschrift)
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
"""""""" Fmename)  ©aumy  Gmesawy
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
106 HVA B-StB Vorlage Erklarung Bieter-Arbeitsgemeinschaft 03-23 Seite 1
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.

Seite 6 von 11
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

—
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

CAD-Richtlinie der VGF

fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Begriffsbestimmung

Die in diesem Dokument benutzte Bezeichnung CAD-Richtlinie ist eine verkirzte Schreibweise fur
CAD-Richtlinie der VGF fur die interne und externe CAD-Bearbeitung und meint immer genau diese.

Gender-Disclaimer

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich,
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermafien fir alle
Geschlechter.

Versionsstand der CAD-Richtlinie

Datum Anderung Name Version

22.07.2024 Neufassung der CAD-Richtlinie Mehnert 2.0

28.11.2024 Kapitel 3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften: Mehnert, 2.1
Festlegung Hohe Z=0.00 bei 2D-Dateien Stojanovic

Kapitel 3.2.1 Pfade zu DGN Dateien angepasst
Kapitel 3.4 Pfad fir Dokument ,Farben-RGB* angegeben
Kapitel 3.4.1 Pfade angepasst

Kapitel 3.5.1 Pfade fir MicroStation Blécke angepasst

Prifung und Freigabe der CAD-Richtlinie

Eine Freigabe durch die Geschaftsbereichsleitung ist nur bei Hauptversionsanderungen notwendig.
Die signierte Version 2.0 ist in folgendem Verzeichnis abgelegt — Anhange\CAD-Richtlinie Archiv

Name Org. Einheit Datum, Signatur
Gepruft Rabenau NT5.03 06.09.2024
Freigegeben Kilzer NT5 13.08.2024
Freigegeben Schmidt NT3 02.10.2024

Anhang-Anderungsindex

Zur Nachverfolgung von Anderungen in Anhangen siehe
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— Anhange\Anhang-Anderungsindex.pdf

Inhalt
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1
1 Allgemeines, Organisatorisches, Rechtliches, Technisches

1.1 Zweck der CAD-Richtlinie

In vielen Bereichen der VGF werden Informationen in Form von CAD-Daten verarbeitet. Beispiele hierfur
sind: Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke, Stationen und Haltestellen,
Fahrweg, Signaltechnik, Nachrichtentechnik, Zentrale Leittechnik, Licht und Kraft, Fahrstrom, Fahrleitung,
Heizung-Klima-Luftung-Sanitar, Forderanlagen und andere.

Diese CAD-Daten sind eine wichtige Grundlage fir Betriebsfuhrung, Verwaltung, Bewirtschaftung
(Facilitymanagement), Wartung, Instandhaltung usw. wahrend der gesamten Lebensdauer aller Bauwerke
der VGF. Dartber hinaus bilden sie die Grundlage fur mogliche Umplanungen, Nutzungsanderungen,
Erweiterungen usw.

Zweck dieser CAD-Richtlinie ist es, Standards und Vorgaben fiir die Umsetzung folgender Anforderungen
zu definieren:

= Erzeugung und Bearbeitung konsistenter digitaler Daten nach Vorgaben der VGF.
= Reibungsloser Datenaustausch zwischen Vertragspartnern und der VGF Uber alle Planungsphasen.
= Reibungslose Datenibernahme in eine einheitliche Bestandsdokumentation der VGF.

1.2 Geltungsbereich

Die CAD-Richtlinie gilt sowohl fir den VGF-internen Gebrauch als auch fur externe Datenlieferanten. Sie
bildet die Grundlage fir die Leistungsabnahme von CAD-Daten durch die VGF. Die Vorgaben der CAD-
Richtlinie sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil.

Die CAD-Richtlinie ist immer in der aktuellen Version zu benutzen, die zum Zeitpunkt einer
Vertragsunterzeichnung bzw. zu Beginn eines Projekts oder einer MalRinahme gliltig ist. Wahrend eines
laufenden Projektes bzw. einer laufenden Malinahme aktualisierte Versionen der CAD-Richtlinie kénnen
adaptiert werden.

Eventuelle Anderungen, Erganzungen oder Ausnahmen zur Anwendung dieser Richtlinie miissen mit der
betreffenden Fachabteilung abgestimmt werden. Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich
festgehalten werden, mit dem ausdriicklichen Hinweis, dass es sich um eine Anderung der CAD-Richtlinie
handelt, und bedurfen der Freigabe durch den Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und durch
den Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD).

— Anhange\Verschiedenes\Anderungen zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

1.3 Organisation, Ansprechpartner

Fir die Erstellung dieser Richtlinie ist der Geschaftsbereich NT5, Stabsbereich NT5.03 -
Infrastrukturdatenmanagement der VGF zustandig.

Fiur Fragen stehen lhnen die Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) zur Verfugung:

Herr Stojanovic (Tel.: 0170 7638540, E-Mail: a.stojanovic@vgf-ffm.de)
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de)

Fur Fragen zum Datenaustausch und fachspezifische Fragen werden bei Vergabe eines Projektes
fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt. Diese
werden von den Projektleitern / Arbeitspaketverantwortlichen (APV‘s) der VGF dokumentiert.

— Anhange\Verschiedenes\Benannte Ansprechpartner zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

* G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1

1.4 Urheberrecht und Datenschutz

Sofern die VGF dem Vertragspartner zur ordnungsgemafRen Vertragserfillung notwendige Daten zur
Verflugung stellt, ist der Vertragspartner verpflichtet, diese Daten nach Vertragsbeendigung und gultiger
Rechtsgrundlage zu lI6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede anderweitige Nutzung ist
untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfiigung gestellten Daten nicht fir
eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder sonst zuganglich zu
machen, zu andern oder zu veraul3ern, sowie zu verdffentlichen oder zu vervielféltigen.
Personenbezogene Daten durfen von den Vertragspartnern nur in dem Umfang und zu den Zwecken
sowie in der Weise verarbeitet werden, wie es zur Erfillung dieses Vertrages erforderlich ist. Sie sind
verpflichtet, geltendes Datenschutzrecht einzuhalten.

Der Verarbeitung personenbezogener Daten darf ausschlie3lich nach den aktuell giiltigen
datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Die Verwendung der personenbezogenen Daten und die damit
verbundenen Zwecke beschranken sich auf den Gegenstand dieses Vertrages. Die maf3geblichen
Bestimmungen des Datenschutzes sind einzuhalten.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche, unbeschrankte, ausschliefiliche
und Ubertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31 ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden
Daten und willigt unwiderruflich und unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines Quellverweises.

1.5 Dateiformate, Betriebssystem, CAD-Systeme

1.5.1 Dateiformate
Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke (ARC)
= Licht und Kraft (LUK)

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar (H-S)

* Forderanlagen (FOR)

= Zentrale Leittechnik (ZLT)

= Signaltechnik (SIG)

= Nachrichtentechnik (NRT)

= Fahrstrom (FS-)

= Fahrleitung (FL-)

erfolgt mit dem Dateiformat DWG, Version 2018 (AutoCAD 2018-Zeichnung). Die Dateien durfen
ausschlie3lich Zeichnungselemente aus AutoCAD enthalten.

Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische Stationen und Haltestellen (OSH)
= Fahrweg (FW-)

erfolgt mit dem Dateiformat DGN (MicroStation) in der Version 10.x (Connect Edition). Abweichende
Dateiformate sind wie in Kapitel '1.2 Geltungsbereich' beschrieben zu behandeln.

Alle Plandarstellungen sind zusatzlich im Dateiformat PDF, mit voller Funktionalitat, wie in Kapitel
'3.8 Erstellen von PDF-Dateien' beschrieben, zu liefern.
1.5.2 Betriebssystem

Das von der VGF eingesetzte Betriebssystem ist Windows 10 mit aktuellen Servicepacks. Alle
Ubergebenen Daten missen damit kompatibel sein.
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1.5.3 CAD-System

Die VGF setzt fur die CAD-Datenbewirtschaftung AutoCAD von Autodesk (Dateiformat DWG) und
MicroStation von Bentley Systems (Dateiformat DGN) ein.

Weitere in diesem Zusammenhang bei der VGF eingesetzte Programme bzw. Toolsets sind:

= Revit von Autodesk - Dateiformat RVT
BIM Software
AutoTURN von Transoft Solutions (Europe) B.V. - Dateiformat DWG, DGN
Erstellung von Schleppkurven im Bus-Bereich
= CARF von LUArtX IT GmbH - Dateiformat DGN
Erstellung von Schleppkurven fir Schienenfahrzeuge
= Rail Track von Bentley Systems - Dateiformat ALG
Erstellung von Gleistrassierungsplanen
= GA-wire von Omexom - Dateiformat DWG
CAD-Programm fir die Fahrleitungsplanung
= Relux von Relux Informatik AG - Dateiformat RDF
Lichtplanungssoftware
= EPLAN von EPLAN GmbH & Co. KG - Dateiformat ZW1
CAD-Software fur den Anlagen- und Schaltschrankbau

CADconform von Altivasoftware
Unternehmensweite CAD-Standards-Management-L&sung

Die Wahl des einzusetzenden CAD-Systems bleibt grundsétzlich dem Auftragnehmer tberlassen. Die
Datenidbernahme aus anderen Systemen muss jedoch in den genannten Dateiformaten ohne
Konvertierungs- und Anpassungsarbeiten seitens der VGF mdglich sein. Die in dieser Richtlinie
festgelegten Regelungen missen unabhangig von der Systemarchitektur (Hard - und Software)
eingehalten werden.

1.6 Datentibergabe

1.6.1 Probeweiser Datenaustausch

Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein probeweiser Datenaustausch vorzunehmen. Nach schriftlicher
Bestatigung des Auftraggebers Uber die fehlerfreie Datentibernahme in die eigenen Systeme kann der
Datenaustausch beginnen.

— Anhange\Verschiedenes\Bestatigung Datenaustausch.docx

1.6.2 Termine und Art der Daten

An folgenden Projektphasen (soweit die Leistungsphasen Teil der vertraglichen Leistung sind), sind
folgende Vektordaten an die VGF zu tbergeben:

= Am Ende der Leistungsphasen 1, 2, 3 und 4:
Aktuelle CAD-Dateien (inkl. PDF) in den vereinbarten Dateiformaten, mit Zeichnungseinheiten und
Georeferenzierung nach CAD-Richtlinie.

= Am Ende der Leistungsphase 5, am Ende der vertraglichen Leistung (unabhangig von der
Leistungsphase), sowie nach Inbetriebnahme:
Aktuelle, zur vereinbarten CAD-Richtlinie konforme CAD-Dateien (inkl. PDF), grafisch tberarbeitet
mit der inhaltlichen Darstellung des Bestands (‘as built'), in den vereinbarten Dateiformaten.

1.6.3 Planverzeichnis

Alle Gbergebenen (neu erstellten oder bearbeiteten) Dateien sind in einer Planliste zu dokumentieren, mit
Angabe der jeweils zu referenzierenden Dateien und dem Indexstand. Diese Dokumentation der
Bestandsunterlagen bildet die Grundlage fir weitere Planungen. Siehe XLSX-Dateien im Verzeichnis

— Anhange\Planverzeichnisse\
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1.6.4 Datenaustausch

Fur den Datenaustausch zwischen dem Auftraggeber und dem Datenlieferant stehen folgende
Moglichkeiten zur Verfigung:

= Projektplattform, falls vorhanden.
= Zertificon SecureHub. GréRBenbeschrankung beachten.
= Mail. Vertrauliche Daten missen verschlisselt ibermittelt werden. Gro3enbeschrankung beachten.

1.6.5 Datenkomprimierung

Zur Datenkomprimierung kann das Standardkomprimierungsverfahren ZIP angewendet werden.

1.6.6 Virenfreiheit

Vom Auftragnehmer Gibergebene Daten miissen frei von Viren sein. Sollte dies nicht der Fall sein und
entsteht dem Auftraggeber dadurch ein Schaden, so ist der Auftragnehmer hierfir haftbar.

1.7 Leistungstubernahme
Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

1. Formale Priifung der Dateien auf Einhaltung der CAD-Richtlinie vom Arbeitspaketverantwortlichen
CAD (APV CAD) der VGF auf Basis dieser Checkliste:

— Anhange\Verschiedenes\Checkliste CAD Planeinreichung.docx

2. Fachliche Priifung der Dateien durch Mitarbeiter der Fachabteilungen der VGF. Dies kdnnen zum
Beispiel Projektleiter (PL) oder Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.
Gepriift wird die inhaltlich und fachlich korrekte Umsetzung der gestellten Aufgaben und
Anforderungen.

Die erfolgreiche Prifung muss auf dem gepriften PDF-Plan mit einer digitalen Signatur dokumentiert
werden.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich oder per E-Mail Giber die Art der Beanstandungen
informiert. Die Daten sind daraufhin vom Vertragspartner innerhalb einer angemessenen Frist, die der
Auftraggeber in seiner Beanstandung nennt, nachzubessern.

Ist es dem Vertragspartner trotz zweimaliger Aufforderung nicht moglich, die Voraussetzungen fir eine
fehlerfreie Datenlibergabe zu schaffen, hat die VGF das Recht, die Aufbereitung der Daten auf Kosten
des Vertragspartners von einem Dritten ausfuhren zu lassen.

1.8 Prozess zur Anwendung der CAD-Richtlinie

Bei Bestandsanderungen ist die CAD-Richtlinie grundsatzlich verbindlich. Ablaufe und beteiligten Stellen
zur Anwendung der CAD-Richtlinie bei Projekten sind als Prozess in folgender Datei definiert:

— Anhange\Verschiedenes\Geschéaftsprozess NT5 - CAD-Richtlinie bei Projekten anwenden.pdf
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2 Strukturelle Vorgaben

2.1 Referenztechnik

Die VGF hat sichbewusst fir die Referenztechnik entschieden. So wird die Speicherung redundanter
Informationen in verschiedenen Dateien vermieden und die Zeichnungen aller beteiligten Gewerke
kdnnen wahrend der Projektphase und im Bestand immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Um eine reibungslose und fehlerfreie Anwendung der Referenztechnik zu gewahrleisten, ist die
Einhaltung folgender Punkte erforderlich:

= Alle CAD-Dateien miissen einen eindeutigen Dateinamen entsprechend der
Plannummerncodierung besitzen. Siehe Kapitel '2.2 Plannummerncodierung'.

= Beim Einbinden von externen Referenzen dirfen keine absoluten Pfadangaben benutzt werden.
Befinden sich referenzierende und referenzierte Dateien im selben Ordner, werden keine Pfade
angegeben. In allen anderen Fallen missen relative Pfadangaben benutzt werden.

2.1.1 Hierarchisch ineinander geschachtelte externe Referenzen

Beim Einbinden externer Referenzen, die ihrerseits auf weitere externe Referenzen verweisen, durfen die
verschachtelten Referenzen nicht angezeigt werden. Externe Referenzen miissen deshalb immer so
eingebunden werden, dass sie nur in der Hierarchieebene dargestellt werden, in der sie eingefligt wurden
(in AutoCAD: Referenztyp 'UBERLAGERUNG', in MicroStation: Eigenschaften des Anhangs 'Keine
Verschachtelung’).

2.2 Plannummerncodierung

Alle CAD-Dateien und Plane der VGF missen eine eindeutige Bezeichnung (Dateiname) besitzen. Dies
ist Voraussetzung fur eine funktionierende Referenztechnik und erméglicht es, bereits am Dateinamen
erste Informationen tber den Dateiinhalt ablesen zu kdnnen.

Die Erstellung solcher Bezeichnungen bzw. Plannummern ist Aufgabe der Plannummerncodierung.

Die Plannummern der VGF bestehen aus einer 33-stelligen Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Einzelne
genau definierte Bereiche bilden dabei jeweils die Codierung fir eine bestimmte Information. Zwischen
diesen Bereichen befinden sich Trennzeichen in Form von Unterstrichen.

Teil 1 der Plannummer (Stellen 1-15) enthalt Informationen tber die Ortliche Lage eines Bauwerks / eines
Bauwerksteils oder einer Strecke / eines Streckenabschnitts. Die drtliche Lage bildet das maf3gebliche
Kriterium bei der Ablage und Archivierung der Bestandspléane bei der VGF.

Teil 2 der Plannummer (Stellen 17-33) enthalt ergénzende Informationen zum Plan, die sich nicht auf die
ortliche Lage beziehen.

Die Dokumentation der Plannummerncodierung befindet sich in folgendem Ordner:

— Anhange\Plannummern\

2.3 Basisgewerke, Fachgewerke
Basisgewerke bilden die Grundlage fiur weitere Fachgewerke. Exemplarische Beispiele hierflr sind:

= Architekturzeichnungen als Grundlage fir Gewerke der Technischen Geb&audeausristung (TGA).
= Gleisstreckenzeichnungen (Trassierung) als Grundlage fir Fahrleitungsanlagen.

Grundsatzlich diifen alle Gewerke nur in ihren eigenen CAD-Dateien arbeiten. Sie durfen nicht direkt in
den CAD-Dateien anderer Gewerke oder in Kopien davon arbeiten, sondern missen diese als externe
Referenz zuordnen.
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2.4 Bestandsplane der VGF

Sollten Bestandsplane, die dem Auftragnehmer von der VGF als Planungsgrundlage zur Verfligung
gestellt wurden, nicht der aktuellen CAD-Richtlinie entsprechen, ist die Vorgehensweise zur Einhaltung
der CAD-Richtlinie in Absprache mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und dem
Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) festzulegen.

Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich dokumentiert und seitens der VGF genehmigt werden.

— Anhange\Verschiedenes\Plane der VGF entsprechen nicht der CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

2.5 Koordinatensysteme

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodatischem und lokalem Koordinatensystem unterschieden.

2.5.1 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gau3-Krliger-Koordinatensystem im Lagestatus 100, basierend
auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON. Winkelmessung von der Y-Achse in Uhrzeigerrichtung.

Das Hohensystem ist das "Neues System der Stadt Frankfurt".

2.5.2 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der Winkeleinheit
GRAD. Winkelmessung von der X-Achse gegen Uhrzeigerrichtung.

2.5.3 Lage und Ausrichtung von Grundriss- und Lageplanen

Vom Auftraggeber Ubergebene Grundriss- und Lageplane sind georeferenziert im Gaul3-Kriiger-
Koordinatensystem Lagestatus 100 (Geodéatisches Koordinatensystem) und durfen auf keinen Fall
verschoben oder gedreht werden. Dies gilt auch fir Teilgrundrisse.

2.6 Plandarstellungen
Alle CAD-Dateien enthalten einen Modellbereich und beliebig viele Layouts.

Der Modellbereich enthalt die eigentlichen Planinhalte, Zeichnungen bzw. Informationen der Datei,
immer im Maf3stab 1:1.

Die Layouts dienen der Darstellung der Planinhalte unter Berlicksichtigung von MaR3stab, Ausschnitt,
Ausrichtung, Layersichtbarkeit usw. Sie enthalten ausschlie3lich layoutspezifische Angaben wie
Planrahmen, Plankopf, Legende usw.

Jede Plandarstellung, zum Beispiel fir die Ausgabe als PDF-Datei oder auf Papier wird in einem eigenen
Layout angelegt.

2.7 Bereinigte Datenstruktur

CAD-Daten sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Alle unbenutzten (leeren, nicht referenzierten)
benannten Objekte und Zeichnungselemente sind aus den Zeichnungen zu entfernen.

Hierzu gehoren zum Beispiel: Blockdefinitionen, Layer, Textstile, Bemafungsstile, Linientypen, Gruppen,
Nulllangengeometrie, leere Textobjekte, Uibereinanderliegende 'doppelte’ Elemente ohne verschiedene
Funktionalitat, verwaiste Linienstildaten usw.

Verschachtelte Blécke (DWG) bzw. Zellen (DGN) sind nicht erlaubt.

Nicht mehr benotigte externe Referenzen sind endglltig aus der Zeichnung zu entfernen (in AutoCAD:
'LOSEN', in MicroStation: 'Referenz abhangen’).
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3 Zeichnerische Vorgaben

3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften

Samtliche Zeichnungsinhalte sind im Mal3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter zu zeichnen: Eine
Zeichnungseinheit entspricht einem Meter in der Realitat.

Alle Zeichenelemente in 2D-Dateien mussen sich auf der Hohe Z=0.00 befinden und dirfen keine
Ausdehnung in Z-Richtung (Objekthdhe) aufweisen, sofern dies nicht (zum Beispiel bei
Vermessungsdaten) anders vereinbart wurde.

Die Darstellung im gewtinschten Planmaf3stab (zum Beispiel fir die Darstellung im Plot als PDF-Datei)
erfolgt Uber den eingestellten Mal3stab im Layoutbereich der CAD-Datei bzw. in der Plandatei.

Fur alle DGN-Dateien muss in den erweiterten Einheitseinstellungen eine Auflésung von 10000 pro Meter
eingestellt sein. Diese Einstellung ist in allen Seed-Dateien vorhanden und darf nicht verdndert werden.

Die gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen sind anzuwenden. Dartber hinaus sind die
fachbereichsspezifischen Merkbléatter im Anhang dieser Richtlinie zu beachten. Siehe Dateien im
Verzeichnis

— Anhange\Merkblatter\

3.2 Layer /Ebenen

Mit der Bezeichnung Layer ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Ebene gemeint.

Layer dienen der Strukturierung und Differenzierung von CAD-Daten. Sie ermdglichen unter anderem eine
effektive Steuerung der Darstellung des Planinhalts, auch in den abgeleiteten PDF-Dateien.

Alle CAD-Elemente (Objekte) sind entsprechend ihrer inhaltlich-thematischen Aussage auf geeigneten
Layern abzulegen.

Die CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber vorgegeben und ist verbindlich einzuhalten.

Abweichende Layerstrukturen sind fir die CAD-Datentibergabe, spéatestens jedoch fur die vereinbarten
Datenabgabetermine (jeweils am Ende der Leistungsphasen 3, 4, 5, am Ende der vertraglichen Leistung,
sowie nach Inbetriebnahme) in die CAD-Layerstruktur des Auftraggebers zu konvertieren.

3.2.1 Layer Vorlagedateien

Die vorgegebene CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber in den Dateiformaten DWG (AutoCAD Layer)
bzw. DGNLIB (MicroStation Ebenen) und XLSX (Excel) zur Verfligung gestellt.

Layer- bzw. Ebenenstruktur fur Kirzel
= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke
(Tunnelbauwerke, Unterirdische Stationen, Betriebsgebaude, Abstellanlagen usw.) ARC

— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.xIsx

= Licht und Kraft LUK
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.xIsx

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar H-S
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitar.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitér.xIsx

* Forderanlagen FOR
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.xIsx
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= Oberirdische Stationen und Haltestellen OSH
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Haltestelle\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\OSH

= Zentrale Leittechnik ZLT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.xIsx

= Signaltechnik SIG
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.xlsx

= Nachrichtentechnik NRT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.xIsx

= Fahrweg FW-
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Fahrweg\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\FW

= Fahrstrom FS-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.xlsx

= Fahrleitung FL-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.xlsx

3.2.2 Fehlende Layer

Nicht vorhandene Layer, die fir eine inhaltlich korrekte Darstellung bendtigt werden, kénnen vom
Auftragnehmer in Anlehnung an die vorhandene Layerstruktur mit dem Prafix NEU_ erstellt werden.

Neu erstellte Layer in CAD- und PDF-Dateien, die nur in der Planungsphase und nicht in der spéateren
Darstellung des Bestands (‘as built") benotigt werden, erhalten das Prafix TMP_ und sind ansonsten frei
wahlbar.

Layernamen diirfen keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die Zeichen a6 G 3 - _sind erlaubt.

Bei Datenlibergabe am Ende der Leistungsphasen 5, am Ende der vertraglichen Leistung, sowie nach
Inbetriebnahme sind die Layer nach Abstimmung mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD)
der VGF ohne das Prafix NEU_in die Zeichnungen zu Gbernehmen. Siehe auch Kapitel '1.8 Prozess zur
Anwendung der CAD-Richtlinie'.

3.2.3 Eigenschaften 'Von Layer'

Alle Objekte bzw. Zeichnungselemente, mit Ausnahme von Schraffuren, miissen die Eigenschaften Farbe,
Linientyp, Linienstarke und Transparenz von den Layereinstellungen tbernehmen (in AutoCAD:
'VonLayer', in MicroStation: '‘Nach Ebene").

Eine direkte Zuweisung ist nur fiir einzelne, vom Layer abweichende Eigenschaften erlaubt. Typische
Beispiele hierfir sind Farben von Texten (Beschriftungen) und alternative Linientypen.

3.3 Schraffuren

Schraffuren, zu denen auch Farbflachen (Farbflllungen) gehéren, missen zusammenhangend als
eigenstandige CAD-Objekte, mdglichst in assoziativer Form, vorliegen und bearbeitbar sein. Sie durfen
nicht aus einzelnen Zeichnungselementen wie Linien oder Punkten bestehen.

Schraffuren und Farbflachen dirfen sich nicht in einem Stiick tGber unterschiedliche Bauteile, wie zum
Beispiel AuBenwande, Innenwande und Stiitzen erstrecken und werden an Blockgrenzen unterteilt.

Die Anzeigereihenfolge von Farbflachen ist auf ganz unten einzustellen, die von anderen Schraffuren auf
die Stufe direkt dartiber.
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Schraffuren richten sich nach den gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. den
fachbereichsspezifischen Merkblattern im Anhang zu dieser Richtlinie.

Die Darstellung der Schraffuren ist dem jeweiligen Maf3stab anzupassen.
Alle verwendeten Schraffuren sind in einer Legende zu beschreiben.

3.4 Beschriftungen, Bemal3ungen, Linien- und Farbeinstellungen

Fur Texte (Beschriftungen) ist die Schriftfamilie Arial zu benutzen, im Regelfall fir alle Ublichen
Beschriftungen in der Version Arial Narrow.

Fir BemaRungstexte ist die Schriftart Arial Narrow zu benutzen.

Die Gro3e von Beschriftungen und Bemafiungen richtet sich nach den gultigen DIN-Normen fir
technische Zeichnungen.

Linienstarken und Farben werden von den Layern vorgegeben.
Eine Liste mit den Farben und den dazugehdrigen RGB-Werten ist unter folgendem Pfad abgelegt:
— Anhange\Verschiedenes\Farben-RGB.pdf

Linientypen richten sich nach den gltigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. werden von den
Layern vorgegeben. Erlaubt sind folgende Linientypen:

AutoCAD MicroStation (DGN Style)
Durchgezogen Continuous 0 Continious
Punkt — Punkt PUNKT2 1 Punkt
PUNKT
PUNKTX2
Strich — Strich STRICHLINIE2 2 Gestrichelt
STRICHLINIE 3 Center
STRICHLINIEX2 5 Phantom
Strich — Punkt STRICHPUNKT2 4 Strichpunktiert
STRICHPUNKT
STRICHPUNKTx2
Strich — Punkt — Punkt PHANTOM?2 6 Divide
PHANTOM
PHANTOMX2
Strich lang — Strich kurz MITTE 7 Border
MITTEX2

3.4.1 Erganzende Regelungen fiur MicroStation

Fir DGN-Dateien sind die Textstile in den DCS-Dateien zu den jeweiligen Ebenen hinterlegt.

Die inden DGNLIBs aufgefuhrten Farbnummern beziehen sich immer auf folgende VGF-Farbtabelle:
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Color.tbl

Die Codierung der Farbtabelle entspricht der in AutoCAD.

Anderungen der Standardfarben dirfen nur in Abstimmung mit dem Applikationsverantwortlichen CAD
(APP CAD) der VGF vorgenommen werden und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Farben_Doku.txt

Linientypen und Linienstérken in MicroStation wurden in den Druckertreibern (VGF_printer.pltcfg,
VGF_pdf.pltcfg) auf AutoCAD angepasst, um eine gleichmaRige Darstellung beim Plotten zu erreichen.
Diesbeziigliche Zusammenhange zwischen MicroStation und AutoCAD sind in folgender Datei ersichtlich:
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— Anhange\MicroStationCE\Organization\Pltcfg - VGF_printer.pltcfg, VGF_pdf.pltcfg
VGF_Linienarten_staerken.pdf

3.5 Blocke / Zellen

Mit der Bezeichnung Bloécke ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Zellen gemeint.

3.5.1 Bldcke Vorlagedateien

Die Blocke / Zellen der in folgenden Ordnern abgelegten Dateien missen von den jeweiligen Gewerken
verpflichtend benutzt werden:

— Anhange\DWG Blocke\
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Cell

Falls die Blocke zur bequemeren Handhabung in AutoCAD in Werkzeug paletten organisiert wurden,
werden diese im folgendem Ordner zur Benutzung angeboten:

— Anhange\DWG Blocke\Werkzeugpaletten
Alle Blécke sind im MalRstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet.

Die Blocke sind fur relatives Platzieren (auf dem jeweils aktuellen Layer) vorgesehen, so dass auf die
korrekte Layerzuordnung zu achten ist.

Eingefligte Blocke dirfen in der Zeichnung nicht zerlegt (aufgeldst, gesprengt) werden.

3.5.2 Blocke vom Auftragnehmer
Vom Auftragnehmer in die CAD-Zeichnung eingefligte Blocke missen folgende Kriterien erfillen. Sie

= muissen im Maf3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet sein.

= miussen so erstellt worden sein, dass sie beim Einfligen in die Zeichnung dem aktuellen Layer
zugeordnet werden und von diesem die Eigenschaften Farbe, Linientyp, Linienstarke und
Transparenz tibernehmen.

= durfen keine weiteren (verschachtelten) Blocke enthalten.

Neue Blocke missen dem Auftraggeber in einer gesonderten CAD-Datei Ubergeben werden.

3.6 Flachenmanagement

Fir alle zu dokumentierenden Flachen (Raumflachen, Verkehrszonen, Freiflachen, Flachen fir den
Winterraumdienst usw.) sind zusammenhangende, in sich geschlossene Polygonziige (Polylinien) auf den
hierfir vorgesehenen Layern zu erstellen.

Die Flachenangaben sind Uber diese Polygonziige zu ermitteln und mit ihnen zu verknipfen.

Die Polygonzuge missen auch nach erfolgter Flachenermittlung in der Zeichnung verbleiben und bei
Anderungen der Flachen entsprechend mitgefihrt bzw. angepasst werden.

Bei Flachen mit abzuziehenden Inselflachen kénnen alternativ zu den geschlossenen Polygonziigen
Regionen oder Schraffuren benutzt werden.

3.7 Planlayout

In den Layouts der CAD-Datei wird der georeferenzierte Planinhalt so ausgerichtet, dass markante
Hauptachsen parallel zum Bildschirmrand dargestellt werden.

Planrahmen sind fiir die jeweilige Darstellung nur so grol3 wie nétig zu wahlen. Zulassig sind die Formate
DIN-A4, DIN-A2, DIN-A1 und DIN-AOQ. Bei Bedarf kann die Breite aller Formate variabel bis auf maximal
250 cm vergroRert werden. Die maximale Planrahmengré3e entspricht damit 84.1 x 250 cm.

Nichtrelevante Bereiche, die tUber den Planrahmen hinausgehen, sind auszublenden.

Missen Objekte bzw. Liegenschaften aufgrund lhrer Gro3e auf mehrere Plane aufgeteilt werden, so ist im
Planlayout eine schematische Gesamtiibersicht mit Kennzeichnung der Aufteilung (Bauteil A, B, etc.)
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darzustellen. Blattschnitte sind mit kurzen Uberlappungen anzulegen, soweit vorhanden bauteil- bzw.

blockweise.

Im Planlayout enthalten sein missen:

= Planrahmen mit Schnittrand und Faltmarken
= Plankopf (Planstempel)

= |ndexfeld

= Priffeld VGF (sofern notwendig)
= Unterschriftenfelder (sofern notwendig)

= Legende

= Felder fir schematische Gesamtubersicht bzw. allgemeine Hinweise (sofern notwendig)

= Nordpfeil

Anordnung der Layoutelemente im Planlayout:

{

evil. Gesamtlbersicht
bzw. allgemeine Hinweise

Legende

evil. Unterschriftenfeld

evil. Priiffeld VGF

Indexfeld

Plankopf

Die Darstellung Layoutelemente muss den Beispielen in folgenden Dateien entsprechen.

— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.dwg
— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.pdf

Alle im Layout bendtigten Elemente kdnnen der DWG-Datei entnommen werden.
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Folgende Abbildungen enthalten die Mindestanforderungen fur Plankdpfe. Weitere Plankdpfe sind in den

oben genannten Musterdateien dargestellt.

Zulassige Bezeichnungen im Plankopf:

Gebdudemanagement oder
Elektrische Anlagen oder Stadiwerke Verkehrsgesellschaft
Fahrweg oder Frankfurt am Main mbH
§ Gebaudemanagement
Systemtec_hnlk oder i
Infrastru kturprOJeKte oder 60311 Frankfurt am Main
Infrastrukturdatenmanagement

VGr

Station
Station oder / -

. Projekt / MaRnahme
Liegenschaft oder _
Haltestelle oder

. Planungsphase
Linienweg oder

Liegenschaft

Grundstrecke Los

Linienabschnitt

Lagebezeichnung

Erstellt (Datum Name) -

Anlage

MaBstab -

Blatinummer -

Planformat -

Vertraulichkeitsstufe - | Index

Plannummer

Liegenschaft oder
Grundstrecke oder
Stellwerk oder
Haltestellen-Nr oder
Linieniibersicht

Grundstrecke oder
Bereich oder

Haltestellenname oder
Haltepunktnummer oder

Linienbezeichnung

Beispiel fur einen ausgefillten Plankopf eines Bestandsplans einer unterirdischen Station:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
Gebaudemanagement
Kurt-Schumacher-8r. 8

60311 Frankfurt am Main

Ver

Station

Hbhenstrale

Projekt / Manahme i o i

Neukonstruktion nach értlichem Aufmal mit Passpunkten

Planungsphase Liegenschaft Grundsirecke Los

Bestand HS B-Strecke 19a

Lagebezeichnung Erstellt (Datum Name) 26022024 NN

Grundriss C-Ebene priage - [ Mefiskb 1100
Blath - Planformat DIN AO-L

Block 1-5 Veraicnee 7 [ndex

Plannummer

HS—_UC_01-05_0_GBE_000gr_-0100

Liegenschaft Ebene Bautell T Planart ‘ Index ‘
(Leistungs-) laufende Malstab
Phase Nummer
Darstellungstyp

Fir detailliertere Informationen zur Plannummer siehe
Dokumente zur Plannummerncodierung im Anhang der guligen CAD-Richtlinie

3.8 Erstellen von PDF-Dateien

PDF-Dokumente missen maRRstabsgerecht in der gleichen BlattgroRe wie die im Layout bzw. der
Plandatei erzeugt werden. Weil3e Rander aufgrund unpassender Blattgrof3en sind zu vermeiden.

Bei der Generierung der PDF-Dokumente dirfen keine Dokumenteneinschréankungen aktiviert sein.

In den PDF-Dateien muss die Suche und Selektion von Texten und die Schaltung von Layern (Ebenen,
Folien) mit der Layerstruktur der zugrundeliegenden CAD-Datei méglich sein.
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Arbeitsanweisung (AAW)
AAW 01/24

Kabel und Leitungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gilltig fir:
Org. Einheit | Org. Bezeichnung
NT31 Fahrweg
NT32 Systemtechnik
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Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate

Aufbewahrungsfrist:

Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 8 von 18
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18
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2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 16 von 18
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 : AAW-01/24
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 18 von 18
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 02.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF136/26 - RV Mastmanschettenmontage
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Baubeschreibung

Allgemeine Beschreibung
Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schatzmengen auf Jahresbasis dar, die ausschlie3lich der Auswertung dienen und keinen

Anspruch auf Beauftragung begriinden (vgl. Ziff. 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen).

Die im LV aufgeflihrten Arbeiten kdnnen im ganzen Streckennetz der VGF auftreten. Dieser Bereich beinhaltet die Strecken von
Fechenheim bis Hochst als auch von Neu - Isenburg bis Hohemark / Gonzenheim.

Hinsichtlich der Verpflichtung die Fahrleitungsanlage alle 5 Jahr zu inspizieren, welches auch die Fahrleitungsmaste beinhaltet, wird dies

entsprechen durchgefihrt.

Das Ergebnis dieser Prifungen macht es notwendig, einige Maste im beschadigten Bereich (Erdiibergangsbereich) mittels
Stahlmanschette zu sanieren. Mit der Durchfiihrung Gber das Jahresleistungsverzeichni s rechnen wir mit ca. 30 Maste im Jahr.

Da es sich bei den SanierungsmalRnahmen um Fahrleitungsmaste mit héheren Spitzenziigen handelt, ist es teilweise erforderlich, diese
zu entlasten. Eine Absprache mit dem zusténdigen Fachbereich ist notwendig. Auch eine Ausfiihrung der Arbeiten in der betriebsarmen

Zeit ( nachts) ist teilweise notig.
Aktuell haben wir circa 2500 altere Rundmaste im Streckennetz.

Wird die Ausfiihrung von Leistungen erforderlich, die in diesem Jahresleistungsvertrages nicht erfasst sind, so sind vor Beginn der
Arbeiten die Einheitspreise dieser Leistungen mittels Nachtragsangebot vom Auftraggeber genehmigen zu lassen.

1 Arbeitsvorbereitung EUR ...

1.1 Arbeitsvorbereitung EUR ...

Leistungsverzeichnis - 1/15
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1.1.10 Ausmessen des Mastdurchmessers USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o 200 Stk 0
19% 2,00 Stk pro1,00Stk
Ausmessen der jeweils individuellen Mastdurchmessern vor Ort
geman Sanierungsplan der VGF durch den AN.
1.1.20  Aufbruchgenehmigung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 Stk
19% 1,00 Stk pro1,00Stk L
Einholen der Aufbruchgenehmigung beim StralRenbaulasttrager inkl.
Gebihren
1.1.30  Verkehrsrechtl.Anordnung einholen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 400 = St e
19% 4,00 St prol1,00St
STLB-Bau 2015-10 000 7961
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.
1.1.40 Absperrung Verkehrsflachen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

aufstellen raumen

STLB-Bau 2015-04 000 6401

Voriibergehende Absperrung von Verkehrsflachen zur
Aufrechterhaltung des 6éffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie flr
die verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behordlicher Anordnungen, aufstellen und raumen, nach den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straf3en (RSA),
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 2/15
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[#TB11-Hersteller/Typ#]

Baustelleneinrichtung
1 Ausfuhrungsbeschreibung

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, Flachen beschaffen. Grol3gerate, Werkzeuge,
Baustromverteiler, Mannschafts- und Materialwagen, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung

der Bauleistungen erforderlich sind auf die Baustelle

bringen, bereitstellen und - soweit der Geréateeinsatz

nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig

aufstellen und vorhalten, einschlieRlich der daftr

notwendigen Arbeiten, falls erforderlich verfahren,

nach Beendigung der Baumafl3nahme wieder

abtransportieren. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Eine
Umzaunung samtlicher Baustelleneinrichtungsfla chen

wahrend der gesamten Bauzeit inkl. erforderlichen Toren

fur Baustellenverkehre mit Bauzéunen aus

Stabgittermatten oder gleichwertig (inkl. Verschraubung) ist in dieser
Pauschale enthalten und wird nicht getrennt vergutet.
Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

sowie Aufstell- oder Lagerplatze hat der AN ohne

zusatzliche Vergutung selbst zu beschaffen. Mit der

Pauschale ist der gesamte Bauzeitraum abgegolten.

Bei Bedarf zuséatzliche Platzbefestigungen und Wege im

Bereich der Baustelleneinrichtung und samtlicher

Lagerflachen anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlief3lich Beseitigen von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate, Anlagen
und Einrichtungen einschlie3lich Mieten, Pacht, Gebihren und
dergleichen werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergitet.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fur alle in dem beschriebenen Bereich
beinhaltete Leistungen.

Baustelle rhumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. (sdmtliche Leistungen der Position "Baustelle

Leistungsverzeichnis - 3/15
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einrichten") rAumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemani
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

2.1 Baustelleneinrichtung EUR ...
2.1.10 I\B/Iezlalé?gtsgﬁd%rntmhten und rdumen je USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 Stk pro1,00Stk e,
Ein (1) Mast.
Baustelle fur samtliche, in der Ausfihrungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen einrichten und wieder rdumen.
2.1.20 Baustelle einrichten und rdumen je . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
stadisches Aufbruchgebiet USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 pau pro1,00 pau e
Baustelle fur samtliche, in der Ausfihrungsbeschreibung aufgefihrten
Leistungen einrichten und wieder rAumen.
3 Tiefbau - und Oberflachenarbeiten EUR oo,
3.1 Tiefbau - und Oberflachenarbeiten EUR ...,
3.1.10 Montagegrube in unbefestigter S Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Oberflgcﬁen 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 Stk pro1,00Stk e

Herstellen der Montagegrube in unbefestigter Oberflachen
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MaRe max. 1,50m x 1,20m x 0,90m in Maschinen- und
Handarbeit, Priifung des erforderlichen Arbeitsraumes.
Borde etc. ggfs. seitlich Lagern.
Inkl. Entsorgung und Lagerung.

3.1.20 ggntﬁgeﬁrube in befestigter USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
erflache :
19% 4,00 Stk pro1,00Stk e
Herstellen der Montagegrube in befestigter Oberflache
Pflaster (aller Art) MalR3e 1,50m x 1,20m x 0,90m in
Maschinen- und Handarbeit, Priifung des erforderlichen
Arbeitsraumes. Pflaster, Borde etc ggfs. seitlich Lagern.
Inkl. Entsorgung und Lagerung.
3.1.30 l(\)/lkc))ntﬁgeﬁrube in bituminéser USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
erflache '
19% 1,00 Stk pro1,00Stk e,
Herstellen der Montagegrube in bituminéser Oberflache
MaRe 1,50m x 1,20m x 0,90m in Maschinen- und
Handarbeit, Prifung des erforderlichen Arbeitsraumes.
Borde etc. ggfs. seitlich Lagern.
Inkl. Entsorgung und Lagerung.
3.1.40 é?é%gﬁlgirjég?gr?ische USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,00 Stk pro1,00Stk e,

Zulage flr handische Stemmarbeiten zur Herstellung des
erforderlichen Arbeitsraums unterhalb der Manschette.

Leistungsverzeichnis - 5/15
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Der Einsatz eines Presslufthammers ist hinsichtlich der méglichen
Microrisse, welche sich durch das gesamte Fundament ziehen
kénnen, nicht moglich.

Das Einschneiden der Fundamentoberflache ( scheibenweise ) mit
einem Trennjager ( Max. 50 cm Tiefgang ins Fundament ) mit
anschlieRendem Ausbrechen der Betonscheiben, ist mdglich.

3.1.50 Wiederherstellung / Ausbesserung o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
des Fundaments USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stk Pro1,00 Stk s
Zulage Wiederherstellung / Ausbesserung des Fundaments.
Wie zufor abgebochen.
Fundament mindestens XC4, XF1.
3.1.60 Verfullen und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Oberflachenwiederherstell ung ( USt. [%] Menge Einheit
unbefestigter Oberflache) e
19% 1'00 Stk pro 1,00 Stk
Verfillen und Oberflachenwiederherstell ung der
Montagegrube in unbefestigter Oberflache
3.1.70  Verfullen und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Oberflachenwiederherstell ung ( USt. [%] Menge Einheit

befestigter Oberflache) T e
efestigter Oberflache ) 1% 200 st v 156 Sk

Verfillen und Oberflachenwiederherstell ung der
Montagegrube in befestigter Oberflache Pflaster, inkl.

Leistungsverzeichnis - 6/15
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Lieferung von erforderlichem Ersatzmaterial

3.1.80 Verfillen und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Oberflachenwiederherstell ung ( USt. [%] Menge Einheit
bituméser Oberflache) e
19% 1'00 Stk prol,00Stk L

Verfillen und Oberflachenwiederherstell ung der
Montagegrube in befestigter Oberflache Asphalt

4 Montageleistung EUR

2 Ausfuhrungsbeschreibung

Vorbereitung der Manschette:

Anpassung auf ortliche Gegebenheiten, evtl. Herstellung einer
Bohrung zur Kabelausfuhrung, nach Ricksprache mit dem AG. Die
Herstellung und Lieferung der Halbschalen obliegt dem AN.

Kabel und Anbauten um bzw. an dem Mast, sind unter Abstimmung
der BU zu demontieren und im Nachgang wieder fachgerecht zu
befestigen.

Rostschutz im Korrosionsbereich:

Schadhafter Beton entfernen bis keine sichtbare Korrision mehr
vorhanden ist, Prifung der Korrision bei beschichteten Stahlflachen
(nach DIN EN ISO 4628-3) oder Rostgrade bei unbeschichteten
Stahlflachen (nach ISO 8501-1, 8501-2 bzw. DIN 55928.

Aufgrund der Arbeiten in 6ffentlichen verkehrflachen,

im Wasserwechselzonenbereich Injektionsstrahlen nach DIN EN ISO
12944-4 SA 2,5 (Nebelarm).

Aufbringen eines geeigneten Korrosionsschutz.

Grundlagen der Schweil3arbeiten:

Als Schweil3verfahren kommt E-Hand (111 nach ISO 4063) zur
Ausflihrung. Als Zusatzwerkstoff wird eine Elektrode nach ISO2560-A
E35 2 B verwendet. Das entsprechende Datenbaltt, vor allem in
Bezug auf Rucktrocknung ist zu beachten. Schweil3nahtvorbereitung
nach DIN EN ISO 9692-1, Toleranz nach DIN EN ISO 13920 CG.

Die Schweil3arbeiten sind nach der gepriften und freigegebenen

Leistungsverzeichnis - 7/15
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WPS auszufuhren, die vom AN aufgestellt wird.

Voraussetzungen fur den Schweil3fachbetrieb:

Der Schweif3fachbetrieb muss nach DIN 18800-7 / EN 1090 — 2;
Ausfihrungsklasse EXC2 :

Ausfihrung von Schweil3arbeiten zur Herstellung tragender
Stahlbauteile zugelassen sein.

Schweil3er:

Die Tatigkeit der Schweil3er oder Bediener in der Fertigung muss
durch giltige Prifungen nach

DIN EN ISO 9606-1 abgedeckt sein. Werden in der Fertigung
Kehlndhte gefertigt, sind auch diese

durch eine gltige Prifungsbescheinigung nachzuweisen.
Schweil3aufsicht:

Die SchweilRaufsicht muss dem Betrieb standig angehéren,
ausreichend qualifiziert sein,

Stahlbauerfahrung besitzen und Kenntnisse Uber die zu
Uberwachenden Schweil3arbeiten besitzen.

Fur die Aufgaben und Verantwortung gilt DIN EN ISO 14731. Die
Schweil3aufsicht hat bei der durch

die anerkannte Stelle vorgenommenen Betriebspriifung
nachzuweisen, dass sie in der Lage ist, ihren

Aufgaben gerecht zu werden.

Einrichtungen und Geréte:

Fur die vorgesehene Fertigung muss der Hersteller geeignete
Einrichtungen zur Nahtvorbereitung,

zum Schweil3en, zum Prifen und flr den Transport vorhalten.
Die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) stellt sicher, dass bei
der Fertigung von Stahlbauteilen

die Ausfuihrung nach DIN 18800-7 / EN 1090 gewéhrleistet ist.
Die WPK erfolgt in Verantwortung des Herstellers. Zu
dokumentierender Gegenstand der WPK ist

u.a.:

- Art und Umfang der Konstruktionspriifung

- Bewertung eines Unterlieferanten

- Nachweis der Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte

- Prufung der erforderlichen Personalqualifikation

- Prufung der Fertigungseinrichtungen und Einhaltung der
Instandhaltungsroutinen

- Verfahren zur Rickverfolgbarkeit des Produktes

- Lagerung der Bauprodukte und Zuordnung durch
Werkstoffnachweise

- MaRnahmen bei Nichterreichen der geforderten Qualitat

- Anzugsmomente bei vorgespannten Schraubverbindungen

- Uberprifung der Korrosionsschutzanforderu ngen

- Dokumentation

Geltungsbereiche und betriebliche Anforderungen

DIN 18800-7 Klasse B oder EN 1090 — 2; Ausfiihrungsklasse EXC2
Zulassigkeitsgrenzen fir die ZfP: DIN EN I1SO 5817 Prufklasse B
Standard- Qualitatsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-3
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4.1 Montageleistung EUR ...,
4.1.10 I\S/I%tBeg%Iillsef@e%Jggn?ﬁghlmanschette USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Stk pro1,00Stk e
Materiallieferung Stahlmanschette S 235, Wandstarke 9mm,
Innenmalfd bis Durchmesser 300mm, Lange 1,0 m inkl.
montagefertige Vorbereitung und Anpassung ggf. vor Ort
am Mast.
4.1.20 I\S/Iz;t§5r|%lil|sef®er4lfj(;l(§]rﬁﬁﬁhlmanschette USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 Stk pro1,00Stk e
wie Pos 4.1, jedoch Innenmalf3 bis Durchmesser 400mm
und Lange 1,0 m
4.1.30 I\S/Iz;tgegilihsegersuggrﬁ:ﬁhlmanschette USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Stk pro1,00Stk e,

wie Pos 4.1, jedoch Innenmaf3 bis Durchmesser 500mm
und Lange 1,0 m
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4.1.40  Zulage bei Ovalitat des Mastes USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 100 Stk e
19% 1,00 Stk prol,00Stk L
Zulage zu Position 4.1.10 bis 4.3.30 bei Ovalitat des Mastes,
Manschetten vierteln und individuell an jeweiligen Mast
anpassen
4.1.50 Grundreinigung des Mastes USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 200 Stk
19% 2,00 Stk pro1,00Stk
Grundreinigung des Mastes im Manschettenbereich bis unterkante
Mastfull ca.1 m Lange.
Entfernung der Farbe und etwaiger Anhaftungen,
Herstellung metallisch blank gemaf
EN ISO 12944-4 SA 2,5
4.1.60 Aufbringen Korrossionsschutz Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Mast USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stk

AAufbringen 2 Komponetnten Korrossionsschutz:

Herstellung Grundanstrich, Herbol-Allgrund ZQ geman
Herstellerangaben, Trocknungszeit 3 h, inkl Farblieferung
Herstellung Deckanstrich, Herbol-Herbolux- Hydroprimer,
alternativ-Allgrund, gemaf Herstellerangaben, Trocknungszeit 6 h,
inkl. Farblieferung

Beschichtungsmaterial (Farbe): oder gleichwertig.

pro 1,00 Stk

Leistungsverzeichnis - 10/15

124



4.1.70  Manschettenmontage USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 200 Stk @000 e
19% 2,00 Stk prol,00Stk L
Montage der Manschette:
Halbschalen mit einem Spaltmalf3 zwischen Mast und Manschette von
max 2 mm um bzw. an den Mast schweif3en.
Herstellung der Schweif3nahte siehe Ausfiihrungsbeschreibung.
4.1.80 Zulage bei Ausfiihrung der o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
SchweiRarbeiten in Nachtarbeit USt [%] Menge Einheit
19% 1,00 Stk pro1,00Stk e
Zulage bei Ausfiihrung der Schweil3arbeiten in Nachtarbeit
4.1.90 Reinigung Manschette USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o 200 Stk 0
19% 2,00 Stk pro1,00Stk e
Reinigung der Manschette nach der Montage,metallisch blank, vor
dem Aufbringen des Korrosionsschutz.
4.1.100 Aufbringen Korrossionsschutz Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stk

Manschette

Aufbringen GEHOPON-E60-Korrogrund, gemaf3 Herstellerangaben.
Oder gleichwertig.

pro 1,00 Stk
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4.1.110 Aufbringen Spritzwasserschutz USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

o0 200 Stk
19% 2,00 Stk prol,00Stk L
Aufbringen eines bitumindsen, schwarzen Antrich im Bereich der
behandelten Stellen (Manschette).
Sika Poxicolor SW.
Oder gleichwertig.
5 Mastfu3platte unterstopfen EUR ...
5.1 Mastfuf3platte unterstopfen EUR ...
5.1.10 MastfuB3platte unterstopfen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o 100 Stk
19% 1,00 Stk prol,00Stk L
MastfuBplatte unterstopfe mit Epoxidharz Stopfmdrtel Pagel.
Liefern und einstopfen nach technischen Vorgaben.
6 Personaleinsatz EUR ..ol
6.1 Personaleinsatz EUR .....cccoiiiiiiinns
6.1.10  Sicherungsposten stellen am Tage USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o 100  h e
19% 1,00 h prol,00h L

d.h. Stellen von der VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main mbH
zugelassenen (Fremdfirmen mit Schulungsnachweis) und gepruften
Sicherungsposten fur die gesamte Zeit der Arbeiten im Gleisbereich.
Einweisung durch die drtliche Bauleitung, ausgerustet mit Signalhorn,
rot abblendbarer Handlampe, Warnweste nach EN 471 orange und
rot- weil3er Signalflagge.

Tag 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
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6.1.20  Sicherungsaufsichtskraft ( Sakra ) o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
stellen am Tag USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 h pro1,00h
d. h. Stellen einer geschulten Sicherungsaufsichtskraft (SAKRA)
geman BGV D33 und von der VerkehrsGesellschaft Frankfurt am
Main mbH zugelassenen (Fremdfirmen mit Schulungsnachweis) fur
die gesamte Zeit der Arbeiten im Gleisbereich.
6.1.30 Zulage Nachtarbeit USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 100  h
19% 1,00 h pro1,00h L
d.h. Zulage fir den Einsatz des Sipo oder Sakra nachts.
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
7 Dokumentation EUR .o
7.1 Dokumentation EUR .o
7.1.10  Abnahme und Fotodokumentation USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 400 Stk
19% 4,00 Stk pro1,00Stk L

Abnahme und Fotodokumentation

Das abnhame Dokumnet soll als PDF geliefert werden.

Der PDF Name beinhaltet die Plannummer, Mastnummer, die
Sanierungsart und das Ausfiihrungsdatum. Beispiel:
1006.M0540_Manschette_171 022.pdf.

Inhaltlich soll die Fotodukemnattion Uiber den Arbeitsablauf entahlten
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sein, die Plannummer, die Mastnummer, Die Starke der
Stahlmanschette und die Stahlgiite, die Ortlichkeit und die
Auftrgasnummer.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 02.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF136/26 - RV Mastmanschettenmontage

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 02.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF136/26 - RV Mastmanschettenmontage

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 02.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF136/26 - RV Mastmanschettenmontage

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ Dateiname GroRRe MIME-Type
Dateianlage VGF_Schienenverlauf_Strab _111211.pdf 9,92 MB pdf
Dateianlage VGF_Schienenverlauf_Stadt bahn_111211.pdf 10,26 MB pdf
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